
HOCHSCHULE FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG 

UND FINANZEN LUDWIGSBURG 

Wahlpflichtfach Nr. 18: 

Innovation, Führung und Management in Kommunen 

und öffentlichen Betrieben 

Nutzwertanalyse zu Lärmminderungsmaßnahmen an 

Ortsdurchfahrtsstraßen 
- dargestellt am Beispiel der Gemeinde Rosenberg

DIPLOMARBEIT 

zur Erlangung des Grades einer 

Diplom-Verwaltungswirtin (FH) 

vorgelegt von 

Ulrike Steiner 

 

Studienjahr 2008/2009 

Erstgutachter: Prof. Dipl. oec. Univ. Bernd G. Steck 

Zweitgutachter: Dipl. Verwaltungswirt Martin Schelberg



Seite II 

Inhaltsverzeichnis 
 

Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................IV 

Tabellenverzeichnis .............................................................................................VI 

Abbildungsverzeichnis ......................................................................................VII 

Anlagenverzeichnis...........................................................................................VIII 

Berechnungsverzeichnis....................................................................................... X 

1 Einleitung ....................................................................................................... 1 

2 Vorstellung der Gemeinde Rosenberg......................................................... 3 

3 Lärmschutzarten ........................................................................................... 4 

3.1 Definition Lärm ........................................................................................... 5 
3.2 Lärmvorsorge .............................................................................................. 8 
3.3 Lärmsanierung........................................................................................... 11 
3.4 Straßenverkehrliche Lärmschutzmaßnahmen............................................ 13 
3.5 Die Lärmminderungsplanung.................................................................... 15 

4 Lärmminderungsmöglichkeiten................................................................. 17 

4.1 Verkehrsrechtliche Anordnungen.............................................................. 17 
4.1.1 Geschwindigkeitsreduzierung .......................................................... 17 

4.1.1.1 Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h........................... 17 
4.1.1.2 Pförtnerampel ....................................................................... 18 
4.1.1.3 Geschwindigkeitsüberwachung mittels einer stationären 

Geschwindigkeitsmessanlage ............................................... 19 
4.1.1.4 Geschwindigkeitsanzeigeanlage........................................... 19 
4.1.1.5 Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) ...................................... 19 

4.1.2 Tonnagebeschränkung (12 Tonnen) ................................................. 20 
4.1.3 Vollsperrung für den Schwerlastverkehr.......................................... 20 

4.2 Bauliche Maßnahmen an der vorhandenen Ortsdurchfahrtsstraße............ 20 
4.2.1 Verkehrsinsel mit Querungshilfe für Fußgänger .............................. 21 
4.2.2 Straßenverschwenkung..................................................................... 21 

4.3 Parken auf der Straße................................................................................. 21 
4.4 Ortsumgehungsstraße ................................................................................ 22 
4.5 Schallschutzfenster/ Schalldämmung der Außenwände............................ 22 
4.6 Flüsterasphalt............................................................................................. 23 
4.7 Lärmschutzwall, -wand, Steilwall ............................................................. 23 
4.8 Tunnel, geschlossene Abdeckungen.......................................................... 24 

5 Nutzwertanalyse .......................................................................................... 25 

5.1 Vorgehensweise der Nutzwertanalyse....................................................... 25 
5.2 Vor- und Nachteile der Nutzwertanalyse .................................................. 30 

6 Erläuterung der Zielkriterien und deren Wertigkeit............................... 32 



Seite III 

6.1 Untergliederung der Zielkriterien.............................................................. 32 
6.1.1 Monetäre Kriterien ........................................................................... 32 

6.1.1.1 Kosten................................................................................... 33 
6.1.1.2 Förderungsmöglichkeiten ..................................................... 33 

6.1.2 Nicht-monetäre Kriterien.................................................................. 33 
6.1.2.1 Beteiligung der Anlieger ...................................................... 33 
6.1.2.2 Zeit........................................................................................ 33 
6.1.2.3 Lärmreduzierung gefühlt, gemessen, berechnet ................... 34 

6.2 Gewichtung der Kriterien .......................................................................... 34 

7 Bestimmung der Zielerträge und deren Transformation........................ 37 

7.1 Ermittlung der Zielerträge ......................................................................... 37 
7.2 Transformation der Zielerträge.................................................................. 40 

8 Auswertung .................................................................................................. 46 

8.1 Berechnung der Nutzwerte ........................................................................ 46 
8.2 Interpretation der Nutzwerte...................................................................... 49 
8.3 Abschließende Empfehlung für die Gemeinde Rosenberg........................ 52 

9 Fazit .............................................................................................................. 56 

Anhang..................................................................................................................XI 

Literaturverzeichnis ......................................................................................CXIX 

Erklärung nach § 36 III APrOVwgD ........................................................ CXXII 



Seite IV 

Abkürzungsverzeichnis 
 

A6 / A7 Autobahn 

A Alternative 

Abb. Abbildung 

Abs. Absatz 

B25 Bundesstrasse 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

dB(A) Dezibel mit A-Filter 

d.h. das heißt 

DTV durchschnittliche tägliche Verkehrsstär-

ke 

e Zielerfüllungsgrade 

EU Europäische Union 

f folgende 

ff fortfolgende 

g Gewicht 

GG Grundgesetz 

ggf. gegebenenfalls 

h Stunde 

ha Hektar 

i. V. m. in Verbindung mit 

J. Jahr 

k Zielertrag 

K Ziel- / Bewertungskriterien 

km Kilometer 

km/h Kilometer/Stunde 

L 1060 Landesstraße 1060 



Seite V 

Lärmschutz-Richtlinien-StV Richtlinien für straßenverkehrliche 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölke-

rung vor Lärm 

LBO Landesbauordnung 

LED Licht-Emittierende Diode 

LKW Lastkraftwagen 

m Meter 

M. Monat 

Mio. Million 

mm Millimeter 

N Teilnutzwert 

NWA Nutzwertanalyse 

OPA Offenporiger Asphalt 

P Punkte 

PKW Personenkraftwagen 

RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-

ßen – Ausgabe 1990 

S. Seite 

s. a. siehe auch 

StVO Straßenverkehrs-Ordnung 

t Tonne 

u. a. unter anderem 

VDI Richtlinie zur Schalldämmung von Fens-

tern und deren Zusatzeinrichtungen 

vgl. vergleiche 

VlärmSchR Richtlinien für den Verkehrslärmschutz 

an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes 

W. Woche 

z.B. zum Beispiel 



Seite VI 

Tabellenverzeichnis 
 

Tabelle 1: Grenzwerte für Lärmvorsorge ................................................................ 9 

Tabelle 2: Grenzwerte für Lärmsanierung ............................................................ 12 

Tabelle 3: Grenzwerte für straßenverkehrliche Lärmschutzmaßnahmen.............. 15 

Tabelle 4: Gewichtung der Kriterien ..................................................................... 36 

Tabelle 5: Zielerträge der einzelnen Maßnahmen – 1 ........................................... 38 

Tabelle 6: Zielerträge der einzelnen Maßnahmen – 2 ........................................... 39 

Tabelle 7: Transformationsskala für Kosten ......................................................... 41 

Tabelle 8: Transformationsskala für Förderungsmöglichkeiten............................ 41 

Tabelle 9: Transformationsskala für Bedeutung der Bürgerbeteiligung für die 

Kommune ............................................................................................ 42 

Tabelle 10: Transformationsskala für Bürgerakzeptanz........................................ 42 

Tabelle 11: Transformationsskala für gefühlte bzw. erwartete Lärmreduzierung 42 

Tabelle 12: Transformationsskala für Zeit ............................................................ 43 

Tabelle 13: Transformationsskala für gemessene und berechnete  

Lärmminderung ................................................................................ 43 

Tabelle 14: Zielerträge und Zielerfüllungsgrade – 1 ............................................. 44 

Tabelle 15: Zielerträge und Zielerfüllungsgrade – 2 ............................................. 45 

Tabelle 16: Teilnutzwerte und Gesamtnutzwerte – 1............................................ 47 

Tabelle 17: Teilnutzwerte und Gesamtnutzwerte – 2............................................ 48 

Tabelle 18: Rangfolge der Lärmminderungsmaßnahmen ..................................... 49 

Tabelle 19: Ergebnis zu Frage 1 des Fragebogens ............................................. CVI 

Tabelle 20: Ergebnis zu Frage 2 des Fragebogens ............................................CVII 



Seite VII 

Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Lärmschutzarten ................................................................................ 4 

Abbildung 2: Emission und Immission ................................................................... 6 

Abbildung 3: Schema der Nutzwertanalyse .......................................................... 30 

Abbildung 4: Typische Schallpegel bekannter Geräusche in dB(A).....................XI 

Abbildung 5: Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ........................... LXXVII 

Abbildung 6: Verkehrsinsel mit Querungshilfe .......................................... LXXVII 

Abbildung 7: Straßenverschwenkung.........................................................LXXVIII 

Abbildung 8: Aufbau eines Schallschutzfensters .......................................LXXVIII 

Abbildung 9: Lärmschutzwall .......................................................................LXXIX 

Abbildung 10: Lärmschutzwand ...................................................................LXXIX 

Abbildung 11: Steilwall.................................................................................LXXIX 

 



Seite VIII 

Anlagenverzeichnis 
 

Anlage 1: Typische Schallpegel bekannter Geräusche in dB(A) ..........................XI 

Anlage 2: 16. BImSchV ...................................................................................... XII 

Anlage 3: 24. BImSchV .....................................................................................XVI 

Anlage 4: VLärmSchR 97 ................................................................................... XX 

Anlage 5: Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Verkehrslärmschutz 

an Straßen vom 27. April 2007 – Az.: 63-3911.7/38 – .............. XXXVI 

Anlage 6: Lärmschutz-Richtlinien-StV..................................................... XXXVIII 

Anlage 7: Auszug aus der Gt-info vom 5. April 2008 .....................................XLIII 

Anlage 8: Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zu Geschwindig-

keitsbeschränkungen in Kurorten vom 10.12.1996.........................XLV 

Anlage 9: Auszug aus RLS-90 ........................................................................... LIV 

Anlage 10: Lärmminderungsmaßnahmen in Bildern .................................. LXXVII 

Anlage 11: Grundlage für Kostenberechnung der Schilder............................LXXX 

Anlage 12: Kosten für Begrenzung auf 30 km/h............................................LXXX 

Anlage 13: Kosten für Tonnagebeschränkung 12 t .....................................LXXXV 

Anlage 14: Kosten für Vollsperrung für den Schwerlastverkehr ............LXXXVIII 

Anlage 15: Auszug aus dem Katalog der DAMBACH-WERKE GMBH ......... XCI 

Anlage 16: Kosten für Schallschutzfenster ...........................................................CI 

Anlage 17: Fragebogen........................................................................................ CV 

Anlage 18: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - 

Ausgangssituation....................................................................... CVIII 

Anlage 19: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Begrenzung 

auf 30 km/h .................................................................................... CIX 

Anlage 20: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - 

Pförtnerampel ................................................................................. CX 

Anlage 21: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung – Blitzer ... CXI 

Anlage 22: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - 

Geschwindigkeitsanzeigeanlage ...................................................CXII 

Anlage 23: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - 

Tonnagebeschränkung auf 12 t ................................................... CXIII 



Seite IX 

Anlage 24: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Vollsperrung 

Schwerlastverkehr....................................................................... CXIV 

Anlage 25: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Verkehrsinsel 

mit Querungshilfe .........................................................................CXV 

Anlage 26: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - 

Straßenverschwenkung ............................................................... CXVI 

Anlage 27: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Parken auf 

der Straße ...................................................................................CXVII 

Anlage 28: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - 

Ortsumgehungsstraße ...............................................................CXVIII 

 



Seite X 

Berechnungsverzeichnis 
 

Berechnung 1: Kosten für Begrenzung auf 30 km/h - TAG..........................LXXXI 

Berechnung 2: Kosten für Begrenzung auf 30 km/h – NACHT ................LXXXIII 

Berechnung 3: Kosten für Tonnagebeschränkung 12 t - TAG....................LXXXV 

Berechnung 4: Kosten für Tonnagebeschränkung 12 t - NACHT ........... LXXXVII 

Berechnung 5: Kosten für Vollsperrung für den Schwerlast- 

verkehr – TAG.................................................................LXXXVIII 

Berechnung 6: Kosten für Vollsperrung Schwerlastverkehr - NACHT.............. XC 

Berechnung 7: Kosten für Schallschutzfenster.....................................................CII 

Berechnung 8: Kosten für Rollladenkastendämmung........................................ CIII 

Berechnung 9: Kosten für Schalldämmlüfter ..................................................... CIV 

Berechnung 10: Ausgangssituation ................................................................. CVIII 

Berechnung 11: Begrenzung auf 30 km/h .......................................................... CIX 

Berechnung 12: Pförtnerampel............................................................................ CX 

Berechnung 13: Blitzer....................................................................................... CXI 

Berechnung 14: Geschwindigkeitsanzeigeanlage .............................................CXII 

Berechnung 15: Tonnagebeschränkung 12 t ................................................... CXIII 

Berechnung 16: Vollsperrung Schwerlastverkehr........................................... CXIV 

Berechnung 17: Verkehrsinsel mit Querungshilfe ............................................CXV 

Berechnung 18: Straßenverschwenkung ......................................................... CXVI 

Berechnung 19: Parken auf der Straße ...........................................................CXVII 

Berechnung 20: Ortsumgehungsstraße..........................................................CXVIII 

 

 



Seite 1 

1 Einleitung 

Der Mensch ist tagtäglich einer Vielzahl verschiedener Lärmquellen ausgesetzt. 

Lärm lässt sich dabei häufig als Quelle für gesundheitliche Beeinträchtigungen 

identifizieren. Ein nicht unerheblicher Teil der Lärmbelastung entsteht dabei 

durch den Straßenverkehr. Bei der Gemeinde Rosenberg insbesondere durch den 

Ortsdurchfahrtsverkehr. 

Besondere Herausforderungen stellen sich dort, wo Anwohner in besonderem 

Maße von Verkehrslärm betroffen sind oder besondere Interessen an einer allge-

meinen Lärmminderung bestehen.  

Dies trifft auch auf die Gemeinde Rosenberg zu, bei der es sich um einen beson-

ders schützenswerten Erholungsort handelt, der von einer viel befahrenen Landes-

straße passiert wird. Es wurden bereits erste Maßnahmen wie der Einbau von 

Schallschutzfenstern bei den betroffenen Anliegern sowie das Aufbringen eines 

lärmmindernden Asphalts durchgeführt. Dennoch wird das bestehende Lärmni-

veau weiterhin als störend empfunden. 

Aus diesem Grund werden im Rahmen dieser Diplomarbeit weitere Lärmminde-

rungsmaßnahmen untersucht. Um eine objektive Entscheidungsgrundlage zu 

schaffen, werden verschiedene Lärmminderungsmaßnahmen mit Hilfe des In-

struments der Nutzwertanalyse verglichen. 

Die vorliegende Arbeit erarbeitet zunächst die theoretischen Grundzüge des 

Lärmschutzes sowie der Nutzwertanalyse. Im praktischen Teil werden diese Er-

kenntnisse dann auf die Anforderungen der Gemeinde Rosenberg konkretisiert. 

Zunächst werden verschiedene Möglichkeiten des Lärmschutzes vorgestellt, wo-

bei unterschieden werden muss, ob diese bei Neubauprojekten oder bei der Ver-

besserung bestehender Infrastruktur angewendet werden sollen (Kapitel 3). Kapi-

tel 4 stellt ausgewählte Lärmminderungsmöglichkeiten dar und beschreibt, in-

wieweit der Verkehrslärm reduziert werden kann.  

Schwerpunkt der vorliegenden Diplomarbeit ist die Verwendung des Instruments 

der Nutzwertanalyse als Werkzeug zur objektiven Entscheidungsfindung im Hin-

blick auf die Auswahl geeigneter Lärmminderungsmöglichkeiten für die Gemein-

de Rosenberg. Kapitel 5 beschreibt deshalb zunächst die typischen Durchfüh-
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rungsschritte der Nutzwertanalyse sowie der mit diesem Instrument verbundenen 

Vor- und Nachteile. In Kapitel 6 wird die theoretische Vorgehensweise auf die 

Problemstellung der Gemeinde Rosenberg konkretisiert. Hierzu werden geeignete 

Bewertungskriterien entwickelt und entsprechend gewichtet. Um anschließend die 

Nutzwertanalyse durchführen zu können, werden in Kapitel 7 die zuvor entwi-

ckelten Kriterien durch Transformation bewertet, in dem die in unterschiedlichen 

Dimensionen vorliegenden Bewertungsergebnisse auf eine einheitliche Skala nor-

miert werden. Nach diesen vorbereitenden Schritten wird in Kapitel 8 die Berech-

nung der Nutzwertanalyse durchgeführt. Aus dem Berechnungsergebnis wird 

schließlich eine Handlungsempfehlung für die Gemeinde Rosenberg abgegeben, 

um die bestehende Lärmbelastung weiter zu reduzieren. 
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2 Vorstellung der Gemeinde Rosenberg 

Die Gemeinde Rosenberg ist ein Erholungsort in Ostwürttemberg, der 20 km von 

Crailsheim, 25 km von Schwäbisch Hall sowie 10 km von Ellwangen entfernt an 

der L 1060 liegt. Auf einer Gemarkungsfläche von 4.102 ha leben in der Gemein-

de Rosenberg 2750 Einwohner in 30 Ortsteilen. Dadurch ist die Gemeinde eine 

der weitverzweigtesten und dünnbesiedeltsten Orte im Ostalbkreis. Rosenberg ist 

durch die hügelige Landschaft, die riesigen Waldflächen (60% der Gemarkungs-

fläche) und durch die idyllischen Seen geprägt. Der Hohenberg ist mit 569m die 

höchste Erhebung. Dieser landschaftlich reizvolle Charakter lädt zur Erholung 

ein. Aus diesem Grund hat die Gemeinde einen hohen Stellenwert als Fremden-

verkehrsgemeinde mit Unterkünften in Gasthöfen, Bauernhöfen sowie einem 

Campingplatz. Auch für Kunst- und Kulturliebhaber hat die Gemeinde etwas zu 

bieten. Das Geburtshaus des schwäbischen Malerpoeten Karl Stirner (1882 – 

1943) befindet sich in der Gemeinde. Viele Kunstinteressierte werden durch die 

Vielzahl der Werke des Künstlerpfarrers Sieger Köder, der 20 Jahre lang Pfarrer 

in Rosenberg war, angelockt. Ein Museum rundet das Kulturangebot ab.  

Rosenberg ist dabei nicht nur ein äußerst beliebter Anziehungspunkt für Touris-

ten, sondern bietet auch den Einwohnern ein attraktives Lebensumfeld: 

So finden sich im Hauptort mit 1700 Einwohnern ein Arzt, ein Supermarkt, je 

zwei Bäcker und zwei Metzger sowie Niederlassungen der VR-Bank Ellwangen 

und der KSK Ostalb sowie diverse Gaststätten. 

Für Kinder und Jugendliche stehen zwei Kindergärten sowie eine Grund- und 

Hauptschule mit Werkrealschule zur Verfügung. Weiterführende Schulen können 

in Ellwangen besucht werden. 

Es besteht mit der französischen Stadt Montoison seit 1976 eine Partnergemein-

schaft. 
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3 Lärmschutzarten1 

Beim Lärmschutz an öffentlichen Straßen und Wegen unterscheidet das nationale 

Recht zwischen straßenbaulichen (der Lärmvorsorge und der Lärmsanierung) und 

den straßenverkehrlichen Lärmschutzmaßnahmen. Jedoch muss erst der Begriff 

„Lärm“ erläutert werden, bevor genauer auf die Lärmschutzarten eingegangen 

wird. 

 

Abbildung 1: Lärmschutzarten 
 

Lärmschutz 

 

 

straßenbauliche 

Lärmschutzmaßnahmen 

straßenverkehrliche Lärm-

schutzmaßnahmen 

   

Lärmvorsorge Lärmsanierung 
straßenverkehrsrechtliche An-

ordnungen 

• Vermeidung des Lärms 

beim Neubau und we-

sentlichen Änderung 

von Straßen 

• 3-Stufen-Regelung 

1. Planerischer Schutz 

2. Aktiver Schutz 

3. Passiver Schutz 

• Grundsatz: 

Vorrang der aktiven 

vor passiven Maßnah-

men 

• Lärmvorsorge ist ein 

MUSS 

• Verringerung der 

Lärmbelastung an beste-

henden Straßen 

• Unterteilung in aktiver 

und passiver Schutz 

• Grundsatz:  

Aktive und passive Maß-

nahmen sind gleichbe-

rechtigt 

• Lärmsanierung ist eine 

freiwillige Aufgabe des 

Baulastträgers nach sei-

nen finanziellen Mitteln 

• Verkehrsverbote,  

• Verkehrsbeschränkungen für 

bestimmte Verkehrsarten,  

• Verkehrsverlagerungen und  

• Geschwindigkeitsbeschrän-

kungen 

Quelle: eigene Darstellung 

                                                 
1 Vgl. Strick, Stefan: Lärmschutz an Straßen, 2. Auflage, Köln, 2006, S. 13 ff. und Rebler, A-

dolf/Scheidler, Alfred, Immissionsschutz im Straßenverkehr, 1. Auflage, Stuttgart, 2006, S. 26 f. 
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3.1 Definition Lärm 

Die Wissenschaft verschiedener Fachrichtungen bemüht sich seit geraumer Zeit 

um eine präzise Definition des Begriffes „Lärm“. Jede Fachrichtung interpretiert 

den Begriff „Lärm“ zum Teil unterschiedlich. So definieren die Lärmwirkungs-

forscher von der Wirkung her, der Akustiker zieht akustische Parameter heran und 

für die Rechtssetzung sind objektive Kriterien maßgeblich.2 

 

Aus diesem Grund lässt sich Lärm im Allgemeinen als unerwünschte Schallereig-

nisse (Geräusche), die stören, belästigen, gefährden oder gar zu gesundheitlichen 

Schäden führen, definieren3. 

 

Folglich stellt Lärm eine subjektive Einschätzung des Einzelnen von objektiv 

wahrnehmbaren Geräuschen dar. Lärm selbst kann nicht gemessen werden, da es 

sich hierbei um keine physikalisch messbare Größe handelt. Es kann nur der 

zugrunde liegende Schall gemessen werden.  

 

Beschrieben wird Lärm als Schallereignis durch den Schalldruck (dB) und die 

Frequenz (Tonhöhe) (A). 

Bei dB handelt es sich um ein Vergleichsmaß für den Schallpegel. Es ist ein 

Kenn- oder Hinweiswort (wie das Wort „Prozent“), welches keine physikalische 

Einheit darstellt. Da unser Ohr Schallintensitäten wahrnehmen kann, die sich um 

zwölf Zehnerpotenzen unterscheiden, ist die Dezibelskala logarithmisch aufge-

baut. Dies bedeutet, dass eine Zunahme von 10 dB eine Verdoppelung der Laut-

stärke darstellt. Diese Einheit wurde nach seinem „Erfinder“, dem amerikanischen 

Ingenieur Alexander Graham Bell benannt. Bei der Frequenz handelt es sich um 

die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde4. Das dB wird meist in der A-

Bewertung, dB(A), angegeben. Töne gleichen Schalldrucks empfindet das 

                                                 
2 Vgl. Karkaj, Sanaz Moradi: Die Gesamtlärmbewertung im Immissionsschutzrecht, Band 19 der 

Gießener Abhandlungen zum Umweltrecht, 1. Auflage, Baden-Baden 2008, S. 25. 
3 Vgl. Marks Stephan: Es ist zu laut! Ein Sachbuch über Lärm und Stille, 1. Auflage, Frankfurt am 

Main  1999, S. 9f und LfU – Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg/Ministerium 
für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg: 65 dB(A) – Lärmschutz, 2.Auflage, Stuttgart 
2005, S. 2. 

4 Diese wird in Hertz (Hz) angegeben. 
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menschliche Ohr je nach Frequenz unterschiedlich laut. Hohe Töne werden da-

durch lauter empfunden als tiefe Töne. Damit eine wahrnehmungsgetreue mess-

technische Erfassung von Geräuschen ermöglicht werden kann, werden die zu 

messenden Frequenzen an das menschliche Ohr mit Hilfe des A-Filters verschie-

den stark gedämpft und damit angepasst. 

Meist ist Lärm eine Mischung unterschiedlicher Geräusche mit ständig wechseln-

den Lautstärken und Frequenzzusammensetzungen. Dies hat zur Folge, dass keine 

vergleichbaren Werte zur Beschreibung von Geräuschbelastungen ermittelt wer-

den können. Aus diesem Grund wird der Mittelungspegel5 als Hilfsgröße heran-

gezogen. 

 

Beim Lärm unterscheidet man auch die Emission und die Immission. Unter Emis-

sion6 versteht man die Abstrahlung von Lärm. Bei einer feststehenden Lärmquelle 

spricht man von einem Emissionsort. Hingegen spricht man bei einem LKW oder 

PKW als Lärmquelle von einem Emittent. Bei einer Immission7 ist ein Mensch 

oder ein Gebäude dem Lärm ausgesetzt. Dies bedeutet, der Lärm wirkt auf den 

Immissionsort ein.8 Im § 3 Abs. 2 und 3 des BImSchG werden diese Begriffe de-

finiert. 

 

Abbildung 2: Emission und Immission 
 

 

 

 

 

 
Quelle: Fleischer, Gerald: Lärm – der tägliche Terror, Verstehen – Bewerten – Bekämpfen, 1. 

Auflage, Stuttgart 1990, S. 16. 

                                                 
5 Ein Mittelungspegel stellt den durchschnittlichen Schalldruck in einem bestimmten Zeitraum dar. 

(Vgl. Puls, Thomas: Verkehrslärm in der Diskussion, Möglichkeiten und Grenzen des Lärm-
schutzes in Deutschland, 1. Auflage, Köln 2007, S. 16). 

6 Dieser Begriff kommt vom lateinischen „emittere“ und bedeutet aussenden. 
7 Dieser Begriff kommt vom lateinischen „immittere“ und bedeutet hineinschicken. 
8 Vgl. Fleischer, Gerald: Lärm - der tägliche Terror, Verstehen – Bewerten – Bekämpfen, 1. Auf-

lage, Stuttgart 1990, S. 15f. 
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Heutzutage erfolgt eine konkrete Ermittlung des Lärms durch Berechnung auf 

Grund von Verkehrszählungen und den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

(RLS 90)9. Da „Ausreißer“ außer Betracht bleiben, können genauere Ergebnisse 

erzielt werden. Vor allem gehen folgende Kriterien in die Berechnung von Stra-

ßenverkehrslärm ein10: 

• die kraftfahrzeugspezifische Emission (Antriebsgeräusch, Reifen-Fahrbahn-

Geräusch11) 

• die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)12 

• die Zusammensetzung des Verkehrs (PKW, LKW über 2,8 t zulässiges Ge-

samtgewicht) 

• die zulässige Geschwindigkeit 

• die Fahrbahnbeschaffenheit (z.B. lärmmindernde Beläge, Breite, Anzahl der 

Fahrstreifen, …) 

• der Abstand zum Immissionsort 

• Einflüsse von Luft, Boden und Meteorologie 

• Abschirmung und Reflexion 

 

Um festzustellen, ob ein „Schutzanspruch“ besteht, wird der berechnete Wert mit 

den Immissionsgrenzwerten verglichen. 

 

Das menschliche Ohr kann Pegeländerungen von weniger als 3 dB(A) nicht deut-

lich wahrnehmen1314. 

                                                 
9 Die RLS-90 ist auszugsweise dieser Diplomarbeit unter Anlage 9 im Anhang angehängt. 
10 Vgl. Rebler, Adolf/Scheidler, Alfred: Immissionsschutz im Straßenverkehr, 1. Auflage, Stuttgart 

2006, S. 19 f. 
11 Diese Kriterien, wie auch der Einfluss des Fahrverhaltens auf die Lärmerzeugung werden in 

dieser Diplomarbeit nicht näher ausgeführt. 
12 DTV ist ein Mittelwert, der alle Fahrzeuge, die einen bestimmten Straßenabschnitt passieren, an 

allen Tagen eines Jahres darstellt. 
13 Vgl. Rebler, Adolf/Scheidler, Alfred: Immissionsschutz im Straßenverkehr, 1. Auflage, Stuttgart 

2006, S. 18. 
14 Im Anhang ist der Anlage 1 eine Abbildung zu typischen Schallpegeln bekannter Geräusche 

beigefügt 
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3.2 Lärmvorsorge 

Unter Lärmvorsorge versteht man die Vermeidung des Lärms beim Neubau und 

der wesentlichen Änderung von Straßen15. Ziel ist es, den Lärm vorbeugend zu 

vermeiden. Dies bedeutet, dass bei der Planung eines neuen Verkehrsweges der 

Verpflichtung nachgegangen werden muss, Lärm nicht erst entstehen zu lassen, 

indem der hierdurch hervorgerufene und zu erwartende Lärm berücksichtigt wird. 

Im engeren Sinn versteht man unter Lärmvorsorge auch die baulichen Schutz-

maßnahmen an der Straße oder den betroffenen Gebäuden. Das Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist die gesetzliche Grundlage für den Lärm-

schutz nach den Grundsätzen der Lärmvorsorge. Eine Entschädigung in Geld 

kann als Ausgleich für verbleibende Lärmbeeinträchtigungen nach § 42 Abs. 2 

Satz 2 BImSchG i. V. m. § 72 Abs. 2 VwVfG(L) gewährt werden, sofern planeri-

sche und technische Lärmvorsorgemaßnahmen keinen ausreichenden Schutz bie-

ten. Jedoch kommt ein Ausgleich nur in Betracht, wenn die maßgeblichen Immis-

sionsgrenzwerte überschritten sind. Hier gelten wesentlich geringere Grenzwerte16 

als bei der Lärmsanierung. Im Rahmen der 16. Bundes-

Immissionsschutzverordnung (BImSchV) hat man einen Anspruch auf die Lärm-

vorsorge. 

 

                                                 
15 § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV definiert, ab wann eine Änderung der Straße wesentlich ist. Die 16. 

BImSchV ist im Anhang angefügt. 
16 Bei Grenzwerten handelt es sich um strikte Grenzen, die eingehalten werden müssen. Nach dem 

Wissenstand ist bei Einhaltung der Grenzen mit keinen gesundheitsschädigenden Auswirkun-
gen zu rechnen. Im Gegenzug handelt es sich bei Richt- bzw. Orientierungswerten um anzu-
strebende Grenzen, die einzuhalten sind. (Vgl. Schnabel, Werner/Lohse Dieter: Grundlagen der 
Strassenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung, Band 1, 2. Auflage, Berlin 1997, S. 520.) 
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Tabelle 1: Grenzwerte für Lärmvorsorge 
 

IMMISSIONSORT TAG 

(6 – 22 Uhr) 

NACHT 

(22 – 6 Uhr) 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen 

und Altenheimen 

57 dB(A) 47 dB(A) 

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten 

und Kleinsiedlungsgebieten 

59 dB(A) 49 dB(A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Misch-

gebieten 

64 dB(A) 54 dB(A) 

4. in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV 

 

Die Lärmvorsorgemaßnahmen werden mit Hilfe einer 3-Stufen-Regelung zur 

Lärmbekämpfung weiter untergliedert: 

 

1. Planerischen Schutz (§ 50 BImSchG) 

Bei dieser Stufe sollen schädlichen Umwelteinwirkungen17 durch entspre-

chende Trassierung (Planung der neuen Fahrspur) vermieden werden, dies be-

deutet, dass alle Überlegungen, die bei der städtebaulichen Planung zum 

Zweck des Lärmschutzes berücksichtigt werden müssen, beachtet werden. Als 

wichtigste planerische Maßnahmen können die unten stehenden Möglichkeiten 

genannt werden18:  

• Verwendung lärmarmer Fahrbahndecken 

• Vermeidung von Fahrbahnübergängen bzw. Verwendung lärmarmer Fahr-

bahnübergänge 

• Vermeidung von Straßensteigungen 

• Führung der Straße durch Tunnel 

• Überbauung der Straße 
                                                 
17 § 3 Abs. 1 BImSchG enthält eine Legaldefinition zu schädlichen Umwelteinwirkungen. Im  

Sinne dieses Gesetzes sind schädliche Umwelteinwirkungen Immissionen, die nach Art, Aus-
maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 

18 Dies stellt keine abschließende Aufzählung dar. 
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2. Aktiver Schutz 

Beim aktiven Lärmschutz handelt es sich um bauliche Maßnahmen an der 

Straße. Nach § 41 Abs. 1 BImSchG ist der Straßenbaulastträger verpflichtet 

beim Bau oder bei der wesentlichen Änderung einer öffentlichen Straße si-

cherzustellen, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-

räusche hervorgerufen werden, die nach dem technischen Stand vermeidbar 

sind. Dieser Lärmschutz gilt nicht nur bei der Bauausführung, sondern auch 

für den Betrieb der fertig gestellten Straße. Unterbleiben können Maßnahmen 

zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche 

nur, wenn sie nach dem Stand der Technik unvermeidbar (§ 41 Abs. 1 letzter 

Halbsatz BImSchG) oder die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis 

zum angestrebten Schutzzweck stehen (§ 41 Abs. 2 BImSchG). Folgende bau-

lichen Maßnahmen können bei dieser Stufe in Betracht gezogen werden19: 

• Lärmschutzwälle und –wände 

• Tunnel 

• Lärmarme / Lärmmindernde Fahrbahnbeläge 

• Straßeneinhausung, -überdeckung 

 

Nicht zu den in § 41 BImSchG gebotenen aktiven Schutzmaßnahmen zählen 

straßenverkehrliche Anordnungen zur Straßenverkehrslärmminderung wie z.B. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ungeachtet dessen fließen Geschwindig-

keitsbeschränkungen jedoch in die Beurteilung der Lärmimmission mit ein, da 

sie bereits in der Planfeststellung für den Betrieb festgeschrieben werden. 

 

§§ 41 ff. BImSchG stellen eine abschließende Regelung für Schutzauflagen 

zur Lärmminderung beim Bau oder bei der wesentlichen Änderung von Ver-

kehrswegen dar. 

 

                                                 
19 Dies stellt keine abschließende Aufzählung dar. 
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3. Passiver Schutz 

Unter passivem Lärmschutz versteht man bauliche Maßnahmen an baulichen An-

lagen20. Zu 90 % handelt es sich hierbei um den Einbau von Schallschutzfenstern, 

die eine höhere Schallschutzklasse als die vorhandenen Fenster haben. Es können 

auch nach § 2 Abs. 3 der 24. BImSchV Verbesserungen an Wänden, Türen, De-

cken und Rollladenkästen oder sonstigen Umfassungsbauteilen, die schutzbedürf-

tige Räume21 nach außen abschließen, in Betracht gezogen werden. Als passive 

Lärmschutzmaßnahme können auch Lüfter vorgesehen werden um eine Ersti-

ckungsgefahr in Schlafräumen sowie in Wohnräumen mit sauerstoffverbrauchen-

den Energiequellen22 zu verhindern. Der in den §§ 42 und 43 BImSchG geschütz-

te Außenwohnbereich ist nicht im Anwendungsbereich der 24. BImSchV mitein-

bezogen. Begründet wird dieses Ausklammern damit, das in seltenen Ausnahme-

fällen ein effektiver Schallschutz für bauliche Anlagen des Außenwohnbereichs 

möglich ist. 

 

Bei dieser 3-Stufen-Regelung ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Mög-

lichkeiten einer vorangegangenen Stufe vollständig ausgeschöpft werden müssen, 

bevor die nächste Stufe beschritten werden darf. Da § 50 BImSchG die Formulie-

rung „soweit wie möglich“ enthält, kann eine Abwägung zwischen den Schutzbe-

dürfnissen einerseits und den Kosten andererseits ergeben, dass eine Maßnahme 

der nächsten Stufe aus Kosten- oder Erfolgsgründen geeigneter zur Lärmvermei-

dung ist. Jedoch gilt hier der Grundsatz „aktiv vor passiv“. 

 

3.3 Lärmsanierung 

Bei der Lärmsanierung handelt es sich um die Verringerung der Lärmbelastung an 

bestehenden Straßen, an denen keine straßenbaulichen Änderungen vorgenommen 

werden. Ziel ist es, eine vorhandene Lärmbelastung, die durch eine allgemeine 

verkehrliche und bauliche Entwicklung eingetreten ist, zu verringern. Das 
                                                 
20 Nach § 2 Abs. 1 der Landesbauordnung (LBO) sind bauliche Anlagen, Anlagen, die unmittelbar 

mit dem Erdboden verbunden und aus Bauprodukten hergestellt sind, definiert. 
21 Schutzbedürftige Räume werden in § 2 Abs. 2 der 24. BImSchV definiert. Die 24. BImSchV ist 

unter Anlage 3 im Anhang angefügt. 
22 Sauerstoffverbrauchende Energiequellen sind z. B. Kohleöfen oder Gasherde.  
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BImSchG enthält keine Regelungen zur Lärmsanierung, da es sich hierbei um 

eine freiwillige Leistung des Straßenbaulastträgers handelt, die dieser im Rahmen 

seiner vorhandenen Haushaltsmittel durchführt. Somit kann jeder Straßenbaulast-

träger in seiner Zuständigkeit die Voraussetzungen sowie die Art und den Schutz-

umfang der freiwilligen Leistung bestimmen. Nicht alle Bundesländer sehen Mit-

tel in ihren Haushaltsplänen für die Lärmsanierung an Landesstraßen vor.23  

In den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Bau-

last des Bundes (VLärmSchR 97) sind die Immissionsgrenzwerte und Ausfüh-

rungsbestimmungen für Straßen in der Baulast des Bundes geregelt. Für Straßen 

in der Baulast des Landes hat das Land Baden-Württemberg diese Richtlinie e-

benfalls eingeführt24. Dabei wird den Kreisen und Gemeinden empfohlen, ent-

sprechend dieser Richtlinie zu verfahren. Für die Lärmsanierung sind Immissi-

onsgrenzwerte wesentlich höher als bei der Lärmvorsorge. 

 

Tabelle 2: Grenzwerte für Lärmsanierung 
 

IMMISSIONSORT TAG 

(6 – 22 Uhr) 

NACHT 

(22 – 6 Uhr) 

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen 

und Altenheimen, in reinen und allgemeinen 

Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebie-

ten 

70 dB(A) 60 dB(A) 

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Misch-

gebieten 

72 dB(A) 62 dB(A) 

3. in Gewerbegebieten 75 dB(A) 65 dB(A) 

 
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an XIV. 37.1 VlärmSchR97 

 

                                                 
23 So hatten z.B. die Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen keine Mittel in ihrem 

Landeshaushalt für 2005. 
24 Siehe Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Verkehrlärmschutz an Straßen vom 27. 

April 2007 – Az.: 63-3911.7/38. Diese Verwaltungsvorschrift wurde unter Anlage 5 im Anhang 
dieser Diplomarbeit beigefügt. 
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Auch bei der Lärmsanierung gibt es eine Untergliederung in aktive und passive 

Schutzmaßnahmen, die sich an den Maßnahmen der Lärmvorsorge orientieren, 

wobei der Umfang der schutzbedürftigen Räume geringer ist.  

Der Straßenbaulastträger finanziert die aktiven Schutzmaßnahmen in vollem Um-

fang. Allerdings trägt er nur bis zu 75% der den Betroffenen entstandenen Auf-

wendungen für notwendige Schutzmaßnahmen an baulichen Anlagen. Daraus 

folgt, dass den Betroffenen ein Eigenanteil von min. 25% für die Substanzverbes-

serung an ihren baulichen Anlagen angerechnet wird.  

Der passive Schutz erstreckt sich auf die bauliche Nutzung, die ganz oder über-

wiegend zum Wohnen, Unterrichten, zur Kranken- oder Altenpflege oder ähnlich 

schutzbedürftigen Nutzungen wie z.B. Kurheimen dienen. Somit werden nicht die 

Räume gemäß den Zeilen 4 und 5 der 24. BImSchV erfasst. Des Weiteren wird 

kein Lärmschutz bei gewerblich genutzten Räumen wie z.B. Hotelzimmern ge-

währt, solange dem Inhaber ein auf eigenen Kosten durchzuführenden Lärmschutz 

zugemutet werden kann.  

Beim freiwilligen Lärmschutz nach den Grundsätzen der Lärmsanierung besteht 

kein Vorrang der aktiven Schutzmaßnahmen vor den passiven Lärmschutzmaß-

nahmen wie er im BImSchG für die Lärmvorsorge festgelegt ist.  

Bei der Lärmsanierung ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise geboten. Dies 

bedeutet, dass ein Kostenvergleich zwischen den aktiven und passiven Schutz-

maßnahmen erfolgen muss. Erscheinen die Aufwendungen für aktive Schutzmaß-

nahmen gegenüber denen der passiven nicht unverhältnismäßig, so kann von pas-

siven Maßnahmen abgesehen werden. 

 

3.4 Straßenverkehrliche Lärmschutzmaßnahmen 

Bei den straßenverkehrlichen Lärmschutzmaßnahmen handelt es sich um straßen-

verkehrsrechtlichen Anordnungen, die aus Lärmschutzgründen in Betracht gezo-

gen werden. § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 9 Straßenverkehrs-Ordnung 

(StVO), § 45 Abs. 1a StVO und § 45 Abs. 1b Nr. 5 StVO sind die Ermächti-

gungsgrundlage für verkehrsrechtliche Anordnungen. Voraussetzung dieser Vor-

schriften ist es, dass eine konkrete straßenverkehrliche Gefahr für die öffentliche 
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Sicherheit und Ordnung vorliegt und dass das Einschreiten zur Abwehr dieser 

Gefahr geeignet und erforderlich ist. Bei dieser Vorschrift fallen unter öffentliche 

Sicherheit und Ordnung nicht nur die Schutzgüter körperliche Unversehrtheit aus 

Artikel 2 Grundgesetzt (GG) und das Eigentum aus Artikel 13 GG, sondern auch 

bereits der Schutz vor Einwirkungen des Straßenverkehrs, die ein bestimmtes 

Maß überschreiten. Es besteht kein Anspruch auf die Anordnung straßenverkehrs-

rechtlicher Maßnahmen, jedoch stellen sie das Ergebnis einer Ermessensentschei-

dung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde dar. Zum Schutz der Wohnbevöl-

kerung vor Lärm und Abgasen kann eine Verkehrsbeschränkung nach § 45 StVO 

hinsichtlich bestimmter Straßen angeordnet werden, wenn und soweit die Be-

schränkung zur Erreichung dieses Zieles notwendig ist.  

Unter straßenverkehrlichen Maßnahmen versteht man insbesondere  

• Verkehrsverbote,  

• Verkehrsbeschränkungen für bestimmte Verkehrsarten,  

• Verkehrsverlagerungen und  

• Geschwindigkeitsbeschränkungen. 

 

Die Vorschrift des § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 knüpft abweichend von den Regelun-

gen der §§ 41 bis 43 BImSchG nicht an Lärmgrenzwerte an, die eine Behörde 

zum Handeln verpflichten würden, sondern an Richtwerte der Richtlinien für stra-

ßenverkehrliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärm-

schutz-Richtlinien-StV). Nach dieser Richtlinie kommen straßenverkehrsrechtli-

che Maßnahmen insbesondere in Betracht, wenn die vom Straßenverkehr herrüh-

rende Mittelungspegel am Immissionsort einen der folgenden Richtwerte über-

schreitet. Der Begriff „insbesondere“ bringt zum Ausdruck, dass auch bei niedri-

geren Schallpegeln straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden kön-

nen. Ab welchen Pegeln mit schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsge-

räusche zu rechnen ist, legt das BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV fest. Somit 

lösen die in der Lärmschutz-Richtlinien-StV aufgeführten Richtwerte eine beson-

ders intensive Prüfungspflicht zugunsten von Maßnahmen aus.  
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Tabelle 3: Grenzwerte für straßenverkehrliche Lärmschutzmaßnahmen 
 

IMMISSIONSORT TAG 

(6 – 22 Uhr) 

NACHT 

(22 – 6 Uhr) 

1. in reinen und allgemeinen Wohngebieten, 

Kleinsiedlungsgebieten sowie an Kranken-

häusern, Schulen, Kur- und Altenheimen 

70 dB(A) 60 dB(A) 

2. in Kern-, Dorf- und Mischgebieten 72 dB(A) 62 dB(A) 

3. in Gewerbegebieten 75 dB(A) 65 dB(A) 

 
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Nr. 2.1 Lärmschutz-Richtlinien-StV 

 

Durch straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen soll der Mittelungspegel unter den 

Richtwert abgesenkt werden, wenn dies jedoch nicht möglich ist, sollte eine Pe-

gelminderung von 3 dB(A) erreicht werden. Dieser Wert sollte nicht als strikte 

Schranke gesehen werden, sondern als Anhaltspunkt dafür, wann eine Maßnahme 

Gefahr läuft, für die Anwohner kaum noch wahrnehmbar zu sein. Zum Beispiel 

können einzelne laute Vorbeifahrten von Lastkraftwagen (LKW) in der Praxis als 

Problem von Bedeutung sein. Eine spürbare Entlastung für die Anwohner würde 

ein LKW-Fahrverbot bringen, jedoch wird sich dies nicht auf die Mittelungspegel 

auswirken. Die Geräusche einzelner Fahrzeuge bei der Vorbeifahrt können beson-

ders stark durch Geschwindigkeitsbeschränkungen vermindert werden. Dies liegt 

daran, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen von der betroffenen Bevölkerung 

positiver bewertet werden als dies im Rückgang des errechneten Lärmpegels zum 

Ausdruck kommt.25 

 

3.5 Die Lärmminderungsplanung26 

Nach § 47a des BImSchG sind Städte und Gemeinden verpflichtet Lärmminde-

rungspläne aufzustellen, wenn in Wohn- und anderen schutzwürdigen Gebieten 
                                                 
25 Vgl. Nr. 3.3 b) Lärmschutz-Richtlinien-StV. Diese Richtlinie ist unter Anlage 6 im Anhang der 

Diplomarbeit beigefügt. 
26 Vgl. LfU – Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Lärm bekämpfen – Ruhe 

schützen, 2. Auflage, Karlsruhe 2004, Seite 44 ff und Mörgenthaler, Volker: Dem Lärm auf der 
Spur, in: Der Gemeinderat, 51. Jahrgang, 2008, Heft 10, S.60 – 61. 
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nicht nur vorübergehend schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche her-

vorgerufen werden oder zu erwarten sind. 

Zunächst wird eine Einschätzung darüber abgegeben, ob eine lärmbedingte Kon-

fliktsituation besteht. Diesen Arbeitschritt nennt man auch Vorprüfung. Wird bei 

der Vorprüfung festgestellt, dass eine Konfliktsituation vorliegt, muss nun die 

Lärmbelastung systematisch festgestellt werden (Lärmanalyse). Als nächster 

Schritt folgt die Erstellung eines Programms zur zielgerichteten Verminderung 

der Lärmbelastung der Bevölkerung. Dadurch soll eine koordinierte Durchfüh-

rung von Maßnahmen ermöglicht werden, die zur Auflösung der Konflikte erfor-

derlich sind (Lärmminderungsplanung). 

Durch Terminvorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie werden die Anforde-

rungen an die Lärmminderungsplanung konkretisiert. 

 

Nach § 47 c Abs. 1 Satz 1 BImSchG müssen die zuständigen Behörden bei der 

ersten Phase für Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern sowie für 

Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über sechs Millionen 

Kraftfahrzeugen pro Jahr bis zum 30. Juni 2007 Lärmkarten ausarbeiten. Für die 

Phase zwei, die in § 47 c Abs. 1 Satz 2 BImSchG geregelt ist, müssen die zustän-

digen Behörden bis zum 30. Juni 2012 Lärmkarten für Ballungsräume mit mehr 

als 100.000 Einwohnern sowie für Hauptverkehrsstraßen mit über drei Millionen 

Fahrzeugen pro Jahr ausarbeiten. 

 

Die Gemeinde Rosenberg fällt somit nicht unter § 47 c Abs. 1 Satz 1 und 2 

BImSchG, da sie mit 2.750 Einwohnern nicht als Ballungsraum gilt. Bei einer 

DTV von ca. 4.800 Fahrzeugen am Tag hat die Gemeinde Rosenberg 1.728.000 

Fahrzeuge27 pro Jahr. Somit zählt die L 1060 auch nicht als Hauptverkehrsstraße. 

 

Folglich hat die Gemeinde Rosenberg nicht die Pflicht eine Lärmminderungspla-

nung nach § 47 c Abs. 1 BImSchG durchzuführen. 

                                                 
27 Dieser Wert wurde wie folgt berechnet: 4.800 DTV * 30 Tage/Monate * 12 Monate = 1.728.000 

Fahrzeuge. 
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4 Lärmminderungsmöglichkeiten 

Wie oben aufgezeigt gibt es sehr viele verschiedene Lärmminderungsmaßnahmen. 

Im weiteren Verlauf sollen Lärmminderungsmaßnahmen, die auf den ersten Blick 

für die Gemeinde Rosenberg zur Lärmminderung geeignet erscheinen, kurz erläu-

tert werden. 

 

4.1 Verkehrsrechtliche Anordnungen 

Nachfolgende sollen verkehrsrechtlichen Anordnungen im Bezug auf Geschwin-

digkeitsreduzierung, Tonnagebeschränkung, Vollsperrung für den Schwerlastver-

kehr und Nachtfahrverbote überprüft werden. 

 

4.1.1 Geschwindigkeitsreduzierung 

Die Geschwindigkeitsreduzierung zielt darauf ab, durch Herabsetzen der Fahrge-

schwindigkeit des Straßenverkehrs die Lärmemissionen zu begrenzen. Geschwin-

digkeitsreduzierungen führen neben einer Reduzierung des Lärms gleichzeitig 

auch zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere im innerstädtischen 

Bereich. 

Es gibt verschiedene Maßnahmen, eine Geschwindigkeitsreduzierung zu errei-

chen, die nachfolgend näher erläutert werden: 

 

4.1.1.1 Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h28 

Sobald eine Straße auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h be-

grenzt ist, darf in diesem Bereich nicht über 30 km/h gefahren werden. Fährt man 

schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit, so begeht man eine Ord-

nungswidrigkeit. Nach einem Antrag der Gemeinde Rosenberg hat das Land-

ratsamt gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. § 45 Abs. 1, Abs. 1a Ziffer 3 und Abs. 3 der 

StVO für die Dauer einer Testphase für die Ortsdurchfahrt Rosenberg eine Ge-

                                                 
28 Ein Bild der Beschilderung wurde dem Anhang unter Anlage 10 Abb. 5 beigefügt. 
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schwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h während der Nachtzeit (22 – 6 Uhr) zum 

Schutze der Wohnbevölkerung im Erholungsort Rosenberg vor nicht zumutbarer 

verkehrsbedingter Lärmbelästigung angeordnet. Die zeitliche Begrenzung erfolgt 

durch ein Zusatzschild. Während der Testphase ist die gewünschte lärmmindernde 

Wirkung eingetreten, weswegen bereits ein Antrag auf dauerhafte Geschwindig-

keitsbegrenzung auf 30 km/h gestellt wurde. Eine Ausweitung dieser Maßnahme 

auf die Tagzeit ist ebenfalls möglich. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung wurde 

bei der Gemeinde Rosenberg nur für ein Teilstück von 500 m eingerichtet, da ge-

setzlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für die ganze Ortsdurch-

fahrt möglich ist.29 

 

4.1.1.2 Pförtnerampel 

In der StVO wird die Ampel als Wechsellichtzeichenanlage bezeichnet. Eine Am-

pel dient nicht der Verkehrsverlangsamung, sondern der Verkehrsregelung. Da 

eine Ampel den Verkehr nicht generell verlangsamt, kann keine Verkehrslärm-

minderung erzielt werden. Stattdessen entstehen dadurch Anfahr- und Bremsge-

räusche30. Somit sollte die Gemeinde Rosenberg keine Ampel zur Lärmminderung 

errichten lassen. Jedoch könnte die Gemeinde eine Pförtnerampel errichten, die 

eine verlängerte Wartezeit für die KFZ mit sich bringt. Durch dieses längere 

„Warten müssen“ soll diese Straße für Fahrer, die diese Straße hauptsächlich als 

Abkürzung31 und als Mautausweichstrecke nutzen, uninteressant werden. Dadurch 

erhofft man sich eine Pegelminderung von ca. 2-3 dB(A) durch die Verringerung 

des Schwerlastverkehrsanteils und des „Abkürzungsverkehrs“. Der Betrieb der 

Pförtnerampel kann durch entsprechende Schaltung nur auf den Tag- oder Nacht-

betrieb eingestellt werden. 

 
                                                 
29 Anstatt einer Begrenzung auf eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für 500 m 

hätte die Gemeinde Rosenberg eine Begrenzung für den gesamten Ort auf eine zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h beantragen können. (Vgl. Nr. 1.4 und 1.5 des Erlasses des 
Ministeriums für Umwelt und Verkehr zu Geschwindigkeitsbeschränkung in Kurorten vom 
10.12.1996). 

30 Vgl. Bausch, Dieter/Dietsch, Wolfgang: Lärmschutz an Straßen: Planungsgrundlagen; Systeme 
aus Beton, 3. Auflage, Düsseldorf 1988, S. 12. 

31 Die Ortsdurchfahrt der Gemeinde Rosenberg (L 1060) befindet sich auf der direkten und kürzes-
ten Verbindungsachse von der A7 zur A6 und zum Autobahnkreuz Weinsberg. 
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4.1.1.3 Geschwindigkeitsüberwachung mittels einer stationären Geschwin-

digkeitsmessanlage 

Eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage wird umgangssprachlich als Blitzer32 

bezeichnet. In der Regel besteht eine solche Anlage aus einem Pfosten, auf dem 

ein Kameragehäuse montiert ist. Diese Kamera ist mit Sensoren in der Straße ver-

bunden. Ein Blitzer soll abschreckend auf die KFZ-Fahrer wirken und sie zwingen 

an diesen Stellen langsam, der erlaubten Geschwindigkeit entsprechend, zu fah-

ren, damit sie nicht wegen einer Ordnungswidrigkeit belangt werden können. 

Durch die unmittelbare Überwachung stellt diese Maßnahme eine effiziente Mög-

lichkeit dar, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Die Geschwindig-

keitsüberwachung erfolgt in der Gemeinde Rosenberg am Ortseingang, weswegen 

es zu keiner zusätzlichen Belastung der Anwohner durch Bremsgeräusche kommt 

und die Geschwindigkeit nicht erst im Ortskern verringert wird. 

 

4.1.1.4 Geschwindigkeitsanzeigeanlage 

Hierbei handelt es sich um eine Anlage, die die jeweils gefahrene Geschwindig-

keit eines Fahrzeugs mittels einer LED-Anzeige anzeigt. Diese Anlage dient der 

„aktiven Verkehrserziehung“, d. h. der Fahrer wird darauf aufmerksam gemacht 

welche Geschwindigkeit er fährt und bremst gegebenenfalls bei überhöhter Ge-

schwindigkeit ab. 

 

4.1.1.5 Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) 

Ein Fußgängerüberweg führt nicht direkt zu einer Geschwindigkeitsreduzierung. 

Nach § 26 StVO dürfen Fahrzeuge nur mit mäßiger Geschwindigkeit an einen 

Fußgängerüberweg heranfahren. Dies würde zu einer mittelbaren Geschwindig-

keitsreduzierung führen. Jedoch erfüllt die Gemeinde Rosenberg nicht die Min-

destwerte hinsichtlich des Fahrzeugverkehrs und des Fußgängeraufkommens um 

einen Fußgängerüberweg bewilligt zu bekommen. Aus diesem Grund wird diese 

Maßnahme nicht bei der Nutzwertanalyse berücksichtigt. 

                                                 
32 Nachfolgend wird die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage als Blitzer bezeichnet. 
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4.1.2 Tonnagebeschränkung (12 Tonnen) 

Die Gemeinde Rosenberg könnte wie die Stadt Dinkelsbühl ein Durchgangsverbot 

für Nutzfahrzeuge über 12 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht beantragen. Diese 

Möglichkeit wurde durch die Änderung der StVO zum 31.12.2005 eröffnet. Da-

nach kann nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 1a Nr. 3 i. V. m. § 45 Abs. 

9 StVO i. V. m. § 41 Abs. 2 Nr.6 dem Zeichen 253 (Fahrverbot für Lkw) und den 

beiden Zusatzzeichen „Durchgangsverkehr“ und „12 Tonnen“ ein Fahrverbot an-

geordnet werden. Dieses Fahrverbot würde die Geräuschbelastung des zunehmen-

den LKW-Verkehrs (u. a. durch Mautflüchtlinge) reduzieren. Die in der Gemein-

de bzw. in der Region ansässigen Unternehmen werden durch dieses ganztätige 

Fahrverbot in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit massiv beeinträchtigt, wodurch der 

Wirtschaftsstandort gefährdet wird. Aus diesem Grund werden Ausnahmen für 

diese Unternehmen erlassen. Weiterhin ist es möglich diese Tonnagebeschrän-

kung nur auf die Nachtzeit zu beschränken. 

 

4.1.3 Vollsperrung für den Schwerlastverkehr 

Unter Schwerlastverkehr versteht man Nutzfahrzeuge mit einem zulässigen Ge-

samtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen. Somit bedeutet eine Vollsperrung für den 

Schwerlastverkehr, dass kein „schwerer“ LKW mehr diese gesperrte Strecke zur 

Durchfahrt befahren darf. Mit einer Vollsperrung kann fast die gesamte Ge-

räuschbelastung, die von LKW ausgeht, verhindert werden mit Ausnahme des  

Anliegerverkehrs für ortsansässige Unternehmen. Mit einem Zusatzschild kann 

diese Maßnahme auch nur auf die Nachtzeit beschränkt werden. 

 

4.2 Bauliche Maßnahmen an der vorhandenen Ortsdurchfahrts-

straße 

Wie im Kapitel „Lärmschutzarten“ erläutert, können Lärmminderungen auch 

durch bauliche Maßnahmen an der vorhandenen Ortsdurchfahrtsstraße erzielt 

werden. Hier soll nur auf die Verkehrsinsel und Straßenverschwenkung eingegan-

gen werden. 
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4.2.1 Verkehrsinsel mit Querungshilfe für Fußgänger33 

Bei einer Verkehrsinsel handelt es sich um eine erhöhte und durch Bordsteine 

begrenzte Fläche, die meist in der Mitte einer Fahrbahn liegt. Sie wird oft zur Ge-

schwindigkeitsreduktion an Ortseinfahrten gebaut. Des Weiteren gibt es Ver-

kehrsinseln mit Querungshilfen für Fußgänger. Damit den Fußgängern ein Über-

queren erleichtert wird, ist eine solche Verkehrsinsel in der Mitte abgesenkt und 

dient somit den Fußgängern als „Wartebereich“, bis die andere Straßenseite frei 

ist. 

 

4.2.2 Straßenverschwenkung34 

Eine Straßenverschwenkung liegt vor, wenn eine eigentlich gerade Straße durch 

Einbau eines Hindernisses, beispielsweise einer Verkehrsinsel, kurvenförmig 

wird. Durch den Einbau eines leichten Bogens wird der Verkehr gezwungen, sei-

ne Geschwindigkeit zu reduzieren. Straßenverschwenkungen können sowohl für 

beide als auch nur zur Beruhigung einer Fahrtrichtung, z.B. stadteinwärts am 

Ortseingang, eingesetzt werden. Durch entsprechende Bepflanzung der Verkehrs-

insel kann weiterhin eine Verschönerung des Stadtbildes erreicht werden. Eine 

Beeinträchtigung des Verkehrsflusses tritt ebenfalls nicht ein, da der Verkehr 

nicht vollständig zum Stillstand kommt. Somit liegt ein guter Kompromiss aus 

Lärmminderung und Erhaltung des Verkehrsflusses vor. Diese Maßnahme er-

scheint deshalb für einen Erholungsort als geeignet. 

 

4.3 Parken auf der Straße 

Die Gemeinde Rosenberg hat das Parken auf der Straße bzw. auf dem Straßenrand 

nicht verboten. Dies bedeutet, dass Anwohner und Gäste auf der Straße parken 

können. Diese geparkten Autos stellen Hindernisse dar, welche den Verkehr 

zwingen seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Durch diese Geschwindigkeitsre-

duktion werden die Lärmpegel ebenfalls gesenkt. Der Verzicht auf ein einge-
                                                 
33 Ein Bild einer Verkehrsinsel mit Querungshilfe wurde dem Anhang unter Anlage 10 Abb. 6 

beigefügt. 
34 Ein Bild einer Straßenverschwenkung wurde dem Anhang unter Anlage 10 Abb. 7 beigefügt. 
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schränktes Halteverbot an der Ortsdurchfahrtstraße stellt somit eine Lärmminde-

rungsmöglichkeit dar, die keine Kosten verursacht. 

 

4.4 Ortsumgehungsstraße 

Bei einer Ortsumgehungsstraße handelt es sich um eine Straße, die den Ortskern 

vom Verkehr (Fernverkehr bzw. Durchgangsverkehr) entlastet und den Verkehrs-

fluss verbessern soll. Neben der eigentlichen Lärmminderung führt eine Ortsum-

gehungsstraße auch zu einer Verbesserung der Schadstoffbelastung sowie zu einer 

Erhöhung der Fußgängersicherheit. Umgehungsstraßen werden von örtlichen Ge-

werbetreibenden jedoch häufig als Beeinträchtigung für das Geschäft erachtet, 

wenn beispielsweise der Durchgangsverkehr nicht mehr spontan an Gaststätten im 

Ort einkehrt. Dies erfordert – insbesondere in Ortschaften mit Tourismus-

Schwerpunkt – eine Abwägung zwischen ökonomischen Interessen der Gewerbe-

treibenden und dem Schutzbedürfnis der Anwohner bzw. Kurgäste. 

 

4.5 Schallschutzfenster35/ Schalldämmung der Außenwände 

Schallschutzfenster sollten erst eingebaut werden, wenn alle anderen Mittel des 

aktiven Schallschutzes ausgeschöpft oder nicht anwendbar sind. Hierbei handelt 

es sich um Fenster mit speziellen konstruktiven Merkmalen wie z.B. umlaufende 

elastische Dichtungen zwischen Flügel und Blendrahmen. Im Wesentlichen wird 

die luftschalldämmende Wirkung durch die Dicke und der Art der Verglasung 

erzielt. Ein weiterer Einfluss auf die Wirkung haben die verwendeten Werkstoffe, 

die Konstruktion sowie die Sorgfalt des Einbaus in die Maueröffnung. Nach der 

VDI-Richtlinie 2719 werden Fenster in sechs Schallschutzklassen eingeteilt. Bei 

der Schallschutzklasse 6 beträgt das Dämmmaß mehr als 50dB(A). Der Schall-

schutz wird nur bei geschlossenen Schallschutzfenstern erreicht, was früher oder 

später bei den Anwohnern zu Unmut führt, da sie sich eingeschlossen und von der 

                                                 
35 Vgl. FINSTRAL: Information rund um das Glas im Fensterbau, Seite 8 und Guski, Rainer: 

Lärm – Wirkungen unerwünschter Geräusche, 1. Auflage, Stuttgart 1987, Seite 101. Ein Bild 
über den Aufbau eines Schallschutzfensters wurde dem Anhang unter Anlage 10 Abb. 8 beige-
fügt. 
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Außenwelt akustisch isoliert fühlen. Eine weitere Folge ist, dass oft ein zusätzli-

cher Einbau schallgedämmter Lüftungseinrichtungen notwendig wird.  

 

Die Schalldämmung der Gebäudewände ist fast immer ausreichend. 

 

4.6 Flüsterasphalt 

Offenporiger Asphalt (OPA) wird umgangssprachlich auch Flüsterasphalt ge-

nannt36. Diese Art von Asphalt hat einen hohen Anteil an Hohlräumen. Diese ab-

sorbieren den Schall der Fahrgeräusche und können teilweise die Entstehung  der 

Fahrgeräusche (durch Luftableitung) verhindern. Bei Straßen, bei denen die Rei-

fen-Fahrbahn-Geräusche die Hauptgeräuschquelle sind (Autobahnen)37, ist dieser 

Effekt bemerkbar. 

Im Rahmen des Landessanierungsprojekts wurde 2004/2005 die Ortdurchfahrt der 

Gemeinde Rosenberg saniert. In diesem Zuge wurde dort ein Splittmastixasphalt 

mit der Körnung 0/11 mit Cellulosefasern der Firma JRS38 eingebaut. Merkmale 

dieses Asphalts sind ein einheitlich scharfes Korngefüge39, hohe Verformungsbe-

ständigkeit (auch bei schwerstem Verkehr), eine hohe Lebensdauer und die leicht 

geräuschdämmende Wirkung. 

 

4.7 Lärmschutzwall, -wand, Steilwall40 

Bei einem Lärmschutzwall handelt es sich um eine lang gestreckte, begrünbare 

Aufschüttung aus Boden oder anderem Schüttgut. Damit lässt sich eine Pegelmin-

derung bis zu 14dB(A) erreichen. Diese Lärmschutzvariante erfordert einen sehr 

großen Platzbedarf. 

                                                 
36 Fleischer, Gerald: Lärm – der tägliche Terror, Verstehen – Bewerten – Bekämpfen, 1.Auflage, 

Stuttgart 1990, S. 146. 
37 Ein hohes Reifen-Fahrbahngeräusch herrscht hauptsächlich bei hohen Fahrtgeschwindigkeiten. 
38 JRS (J. Rettenmaier & Söhne GmbH+Co.KG) ist eine in der Gemeinde Rosenberg ansässige 

Firma. 
39 Unter Korngefüge versteht man u. a. die Korngröße, die Form und die Textur (räumliche An-

ordnung und Orientierung). 
40 Vgl. Guski, Rainer: Lärm – Wirkungen unerwünschter Geräusche, 1. Auflage, Stuttgart 1987, 

Seite 98 ff und Bohny, Hans-Michael: Lärmschutz in der Praxis, München 1986, S. 351 f. Für 
diese Maßnahmen wurde ein Bild im Anhang unter Anlage 10 Abb. 9 - 11 eingefügt. 
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Bei einer Lärmschutzwand handelt es sich um einen langen, schalldämmenden, 

relativ dünnwandigen Baukörper. Diese findet meist an Stellen Anwendung, wo 

der Lärmschutzwall oder Steilwall aus Platzgründen ausscheidet. In der Regel ist 

eine Lärmschutzwand drei Meter hoch. Es können Pegelminderungen von bis zu 

15 dB(A) erreicht werden. Ebenfalls eingesetzt werden Lärmschutzwände aus 

Glas, die insbesondere im städtischen Bereich zum Einsatz kommen, wo bei An-

wohnern der Eindruck des eingemauert seins vermieden werden soll. 

 Unter einem Steilwall versteht man eine künstliche Stützkonstruktion. Hierbei 

handelt es sich meist um aufeinander gesetzte stufenartige Betonfertigteile, die 

mit Erdreich aufgefüllt sind und danach bepflanzt werden. Dies ermöglicht eine 

größere Steilheit der Böschung als bei einem Lärmschutzwall. Somit ist ein Steil-

wall „Platz sparender“. Mit dieser Variante lässt sich eine Pegelminderung bis zu 

12 dB(A)41 erreichen. 

 

Diese 3 Möglichkeiten kommen bei der Gemeinde Rosenberg aus Platzmangel 

und ästhetischen Gründen nicht in Frage, da es sich hier um einen Erholungsort 

handelt. Folglich werden sie bei der Nutzwertanalyse nicht berücksichtigt. 

 

4.8 Tunnel, geschlossene Abdeckungen 

Bei einem Tunnel / geschlossene Abdeckung handelt es sich um eine vollständige 

Überdeckung des Verkehrsweges. Bei einer so genannten Abkapselung ist darauf 

zu achten, dass die Kapselbegrenzung (Wände, Decken, Dächer) den durch sie 

dringenden Verkehrsschall hinreichend dämmen und dass möglichst kein Schall 

durch Öffnungen in der Kapsel dringt42. Jedoch sind Öffnungen an den Zufahrten 

unvermeidlich. Ein Tunnel ist zwar die wirksamste Maßnahme, wird jedoch selten 

aus Schallschutzgründen gebaut, da sie hohe Folgekosten für die Überwachung, 

Reinigung und Belüftung mit sich bringt4344. 

                                                 
41 Dieser Wert ist von der Bauhöhe abhängig. 
42 Vgl. Krell, Karl: Handbuch für Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen, 2. Auflage, Darm-

stadt 1990, Seite 142. 
43 Vgl. Guski, Rainer: Lärm – Wirkungen unerwünschter Geräusche, 1. Auflage, Stuttgart 1987, 

Seite 100. 
44 Aus diesen Gründen wurde diese Maßnahme nicht bei der Nutzwertanalyse berücksichtigt. 
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5 Nutzwertanalyse 

In den letzen Jahren ist die Nutzwertanalyse (NWA) zu einem modischen und 

weit verbreiteten Planungs- bzw. Entscheidungsinstrument geworden. Sie wurde 

in den Siebzieger Jahren u. a. von Dr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Christof Zangemeister 

in Deutschland populär gemacht. 

 

Die Nutzwertanalyse wird angewandt, um bei einer Entscheidung zwischen unter-

schiedlichen (mehrere, miteinander schwer vergleichbaren) Handlungsalternativen 

die am besten geeignete Alternative für den Entscheidungsträger aufzuzeigen45. 

Besonderes Kennzeichen der NWA ist es, dass bei der Bewertung der Alternati-

ven auch nicht monetäre Bewertungskriterien wie z.B. technische, psychologi-

sche, soziale oder ökologische Merkmale berücksichtigt werden46. Somit erfolgt 

der Vergleich nicht nur auf Grund von objektiven Informationen, sondern subjek-

tive Informationen und Einschätzungen des Entscheidungsträgers werden glei-

chermaßen mit einbezogen. 

 

Die NWA kann parallel zu anderen Planungs- und Entscheidungsinstrumenten 

wie z.B. den Investitionsrechenverfahren eingesetzt werden. Die Ergebnisse aus 

den Instrumenten lassen sich aber auch als eigenes Ziel in die NWA integrieren. 

 

5.1 Vorgehensweise der Nutzwertanalyse 

In der Literatur werden verschiedene Vorgehensweisen einer NWA beschrieben. 

Zwar unterscheiden sich die Ansätze in einigen Feinheiten, jedoch lässt sich das 

nachfolgende Ablaufschema für eine typische NWA ableiten, wobei die ersten 

drei Schritte grundsätzlich für jedes zu lösende Entscheidungsproblem gelten soll-

ten. 

 

                                                 
45 Vgl. Clausius, Eike. H. J.: Betriebswirtschaftslehre II – Grundlagen des Finanzwesens, 

1.Auflage, München 2000, Seite 278. 
46 Vgl. Däumler, Klaus-Dieter/Grabe, Jürgen: Kostenrechnungs- und Controllinglexikon, 2. Aufla-

ge, Berlin 1997, S. 238. 
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Eine Nutzwertanalyse umfasst 10 Arbeitsschritte47: 

1. Definition des Entscheidungsproblems 

Beim ersten Arbeitsschritt der NWA muss sich der Entscheidungsträger über 

das zu lösende Entscheidungsproblem klar werden. Es muss Klarheit über die 

Ursachen und die Auswirkungen des Entscheidungsproblems bestehen. 

 

2. Aufstellung eines Zielsystems 

In einem zweiten Schritt ist das Zielsystem zu entwickeln. Dieses kann z.B. 

den Umweltschutz, die Wirtschaftlichkeit und/oder die Innovationsfähigkeit 

zum Inhalt haben. Gegebenenfalls kann sich das Zielsystem über mehrere 

Zielebenen erstrecken, s. a. 4. Schritt. Dabei ist auf die Vollständigkeit, Wi-

derspruchsfreiheit und die Operationalisierbarkeit der Oberziele zu achten.  

 

3. Alternativenentwicklung 

In dieser Phase sollen mögliche Alternativen (A) herausgearbeitet werden, die 

geeignet sind das Problem zu lösen. 

 

4. Bestimmung der Ziel-/ Bewertungskriterien 

Die allgemein formulierten Oberziele des zweiten Arbeitschrittes werden nun 

in Teil- und Unterziele, die so genannten Ziel- / Bewertungskriterien (K) un-

tergliedert. Der Prozess der Untergliederung sollte erst dann abgebrochen wer-

den, wenn die Zielkriterien eine Messbarkeit erreicht haben. Folgende Anfor-

derungen sollten bei der Zielkriterienauswahl beachtet werden: 

• Operationalisierbarkeit, d. h. die Zielkriterien müssen messbar und be-

schreibbar sein.  

Beispiel: Geschwindigkeit (km/h) 

• Nutzenunabhängigkeit, d. h. es müssen unterschiedliche Merkmale durch 

die Zielkriterien beschrieben werden. 

Beispiel: Lärmreduzierung, Kosten, Zeit 

                                                 
47 Vgl. Bechmann, Arnim: Nutzwertanalyse, Bewertungstheorie und Planung, 1. Auflage, Stuttgart 

1987, S. 26 ff. /Clausius, Eike. H. J.: Betriebswirtschaftslehre II – Grundlagen des Finanzwe-
sens, 1.Auflage, München 2000, S. 278 f und Hanusch, Horst: Nuten-Kosten-Analyse, 1. Auf-
lage, München 1987, S. 167 ff. 
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• Hierarchiebezogenheit, d. h. Zielkriterien müssen gemeinsam angeordnet 

werden, wenn sie zu einer gemeinsamen Katego-

rie gehören. 

Beispiel: Lärmreduzierung berechnet und gemes-

sen 

• Unterschiedlichkeit, d. h. es darf nicht angenommen werden, dass die Er-

füllung eines Zielkriteriums die Erfüllung eines ande-

ren voraussetzt. 

Beispiel: Lärmreduzierung und Zeit 

• Skalierbarkeit48, d. h. Zielkriterien können nominal-, ordinal- oder kardi-

nalskaliert gemessen werden. 

Nominale Skalen: 

Hier kann nur eine Aussage getroffen werden, ob die Ei-

genschaften gleich oder verschieden sind. Es lässt sich 

keine Rangordnung bilden. Beispiele für eine Nominal-

skala sind die Einteilungen nach Geschlecht und nach 

Farben. Für die NWA ist eine Verwendung einer Nomi-

nalskala grundsätzlich unzulässig, da sie keine Aussage 

über die Zielerreichung zulässt, sondern nur ob sie gleich 

oder verschieden sind. 

Ordinale Skalen: 

Eine Ordinalskala gibt Auskunft über die Gleich- und 

Verschiedenheit sowie über die Größe der Messwerte. 

Folglich kann eine Rangordnung gebildet werden. Diese 

sagt jedoch nichts über die Größe der Differenz der jewei-

ligen verschiedenen Maßnahmen aus. Dies ist ein erhebli-

cher Mangel der Ordinalskala. 

                                                 
48 Vgl. Hoffmeister, Wolfgang: Investitionsrechnung und Nutzwertanalyse – Eine entscheidungs-

orientierte Darstellung mit vielen Beispielen und Übungen, 1. Auflage, Stuttgart 2000, Seite 
285 ff. 
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Kardinale Skalen: 

Daten einer kardinalen Skala beruhen auf Messungen oder 

Zählungen. Dies lässt einen Vergleich der Skalenwerte be-

züglich ihrer Differenzen bzw. Summen zu. Mit Hilfe von 

Kardinalskalen ist eine vergleichsweise objektive Bewer-

tung möglich. Aus diesem Grund ist bei einer NWA die 

Verwendung von kardinalskalierten Daten anzustreben. 

 

5. Messung der Zielerträge 

Bei diesem Arbeitsschritt wird nun festgestellt, in welchem Maße ein Bewer-

tungskriterium erfüllt ist, d.h. es werden überwiegend physische Zielerträge 

(k) bestimmt. 

 

6. Transformation der Zielerträge in Zielerfüllungsgrade 

Die Zielerträge müssen in Zielerfüllungsgrade (e) umgeformt werden, da sie in 

unterschiedlichsten Dimensionen gemessen werden (z.B.: in m, dB(A), €, t, 

usw.). Indem man jedem physischen Zielertrag einen Zielerfüllungsgrad zu-

ordnet, kann man die Zielerträge in Nutzwerte zusammenfassen, da sie nun in 

einer gemeinsamen Dimension (einheitliche kardinale Skala) abgebildet sind. 

 

7. Gewichtung der Zielkriterien 

Indem jedem Zielkriterium eine Zahl als Gewicht (g) zugeordnet wird, können 

diese anhand ihrer relativen Bedeutung gegeneinander gewichtet werden. Häu-

fig geht man dabei nach der 100-Punkte-Regel vor, d.h. dass jedes Zielkriteri-

um einen Teilbetrag dieser 100 Punkte als Gewicht zugeteilt bekommt, der die 

Wichtigkeit dieses Kriteriums im Verhältnis zu den anderen Zielkriterien wie-

dergibt. Jedoch hängt die Gewichtung der Zielkriterien stark von den Präfe-

renzen des Entscheidungsträgers ab. 

 

8. Teilnutzenberechnung 

Durch die Multiplikation des Zielkriteriengewichts (g) mit dem dazugehörigen 

Zielerfüllungsgrad (e) einer Alternative erhält man den Teilnutzwert (N). 
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=> Nij =  gi * eij 

9. Gesamtnutzenberechnung 

Durch addieren aller Teilnutzwerte einer Alternative erhält man den Gesamt-

nutzen (Nj). 

10. Festlegung der Alternativenrangfolge 

In dieser Phase werden die Alternativen entsprechend ihrer Nutzwerte in eine 

Rangfolge gebracht. Hier gilt: Je größer der Gesamtnutzen, desto besser ist der 

Zielerreichungsgrad der Alternative. 

 

Als weiterer Schritt kann noch eine Plausibilitätsüberprüfung der Ergebnisse er-

folgen. Diese Überprüfung ist dann zweckmäßig, wenn über die Genauigkeit und 

Richtigkeit der einzelnen Größen Unklarheit herrscht oder wenn die Nutzwerte 

der einzelnen Alternativen ungefähr gleich groß sind.  

 

11. Sensitivitätsanalyse 

Mit Hilfe einer Sensitivitätsanalyse lässt sich darstellen, ob eine andere Ge-

wichtung der Eingangsgrößen (Zielkriteriengewichtung, Zielerfüllungsgrad) 

die Ergebnisse beeinflussen. Auf diese Analyse soll in der vorliegenden Dip-

lomarbeit kein Bezug genommen werden. 
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Die grundlegende Struktur einer Nutzwertanalyse ist in nachfolgendem Schema 

dargestellt. 

 

Abbildung 3: Schema der Nutzwertanalyse 
. 

Alternativen → A1 A2 

Krite-

rien 

↓ 

Gewich-

tung 

Zieler-

trag 

Zielerfül-

lungsgrad 

Teil-

nutzwert 

= g * e 

Zieler-

trag 

Zielerfül-

lungsgrad 

Teil-

nutzwert 

= g * e 

K1 g1 k11 e11 N11 k12 e12 N12 

K2 g2 k21 e21 N21 k22 e22 N22 

K3 g3 k31 e31 N31 k32 e32 N32 

∑ Ge-

wich-

tung 

100 

= g1 + g2 

+ g3 

Nutzwert von A1 

=  N11 + N21  + N31 
N1 

Nutzwert von A2 

=  N12 + N22  + N32 
N2 

 
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Bechmann, Arnim: Nutzwertanalyse, Bewertungs-

theorie und Planung, 1. Auflage, Stuttgart 1978, S. 30 

5.2 Vor- und Nachteile der Nutzwertanalyse49 

Vorteile der NWA sind, 

1. Berücksichtigung von monetären und nicht-monetären Kriterien 

2. die Flexibilität des Zielsystems und die sich daraus ergebende Anpassungsfä-

higkeit an eine große Zahl spezieller Erfordernisse 

3. die direkte Vergleichbarkeit der einzelnen Alternativen 

4. die Vergegenwärtigung der zur Entscheidung führenden Kriterien 

5. die Transparenz über die Entscheidungsgrundlagen (auch bei großer Komple-

xität) 

6. die Vermittlung von entscheidungsrelevanten Einsichten und Informationen 

7. die Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Entschei-

dungsfindung 

 

                                                 
49 Vgl. Clausius, Eike. H. J.: Betriebswirtschaftslehre II – Grundlagen des Finanzwesens, 

1.Auflage, München 2000, Seite 279 f. 



Seite 31 

Nachteile der NWA sind, 

1. der hohe Zeitaufwand 

2. die Abhängigkeit der Bewertung von einer Vielzahl subjektiver Bewertungs-

kriterien (Auswahl der Ziele, Zielgewichtung, Festlegung der Zielerreichungs-

grade), die eine Objektivität der Entscheidungsfindung vortäuschen können 

3. sehr aufwendig in der Durchführung auf Grund unterschiedlicher kommunika-

tiver Abstimmungsprozesse, dadurch erhöhtes Konfliktpotential bei Mehrper-

sonenentscheidungen 

4. Vergleichbarkeit der Alternativen kann nicht immer gewährleistet sein, da sie 

in derselben Hinsicht eventuell nicht vergleichbar sind 

5. die schwierige Herstellung einer Nutzenabhängigkeit der Zielkriterien 



Seite 32 

6 Erläuterung der Zielkriterien und deren Wertigkeit 

Bevor im Folgenden die Zielkriterien erläutert und bewertet werden, wird zu-

nächst die Ausgangssituation der Gemeinde Rosenberg definiert und ein Zielsys-

tem aufgestellt. 

Eine besondere Herausforderung bei der Auswahl geeigneter Lärmminderungs-

maßnahmen besteht darin, dass es sich bei der Gemeinde Rosenberg um einen 

Erholungsort handelt, der an einer viel befahrenen Landesstraße, der L 1060, liegt. 

Deshalb gilt es, nicht nur die Anwohner hinreichend vor Verkehrslärm zu schüt-

zen, sondern auch die erholungssuchenden Gäste in den Gasthäusern. 

Mit den nachfolgend untersuchten Lärmminderungsmaßnahmen wird folglich das 

Ziel verfolgt, eine merkbare Lärmminderung zu erreichen. Die auf der Zielsetzung 

aufbauende Alternativenentwicklung wurde bereits in Kapitel 4 dargestellt. 

 

6.1 Untergliederung der Zielkriterien 

Die für die Gemeinde Rosenberg bestimmten Zielkriterien lassen sich in monetäre 

und nicht-monetäre Kriterien untergliedern. Zu den monetären Kriterien zählt man 

die bei der Realisierung einer Maßnahme anfallenden Kosten sowie mögliche 

Förderungsmöglichkeiten. Unter die nicht-monetären Kriterien fallen die Bedeu-

tung der Beteiligung der Bürger für die Gemeinde sowie die Akzeptanz einer 

Maßnahme, die Zeit und die gefühlte, gemessene und berechnete Lärmreduzie-

rung. 

 

6.1.1 Monetäre Kriterien 

Zu monetären Kriterien einer Lärmminderungsmaßnahme zählen zunächst die 

Kosten, die durch die Umsetzung einer Lärmminderungsmaßnahme verursacht 

werden. Weiterhin müssen Förderungsmöglichkeiten berücksichtigt werden, wel-

che die Kosten für den Betroffenen reduzieren und so einen Anreiz darstellen, die 

Maßnahme umzusetzen. Im Folgenden wird die Bedeutung dieser beiden Ein-

flussfaktoren näher erläutert. 
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6.1.1.1 Kosten  

Kosten dürfen bei der Lärmminderung in ihrer Gewichtung nicht überbewertet 

werden, da manche Maßnahmen geringe Kosten verursachen, jedoch auch nur 

eine geringe Wirkung erzielen. Im Fall der Gemeine Rosenberg handelt es sich 

hauptsächlich um Lärmsanierungsmaßnahmen, die vom Baulastträger freiwillig 

nach seiner Finanzsituation erbracht werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, 

die Wirkung einer Lärmsanierungsmaßnahme in Relation zu den entstehenden 

Kosten zu setzen. 

 

6.1.1.2 Förderungsmöglichkeiten  

Bei den Förderungsmöglichkeiten soll geprüft werden, ob der Baulastträger, die 

Gemeinde oder die Bürger bei der Umsetzung einer Lärmminderungsmaßnahem 

durch Mittel aus einem Förderprogramm unterstützt werden können. 

 

6.1.2 Nicht-monetäre Kriterien 

Bei nicht-monetären Kriterien handelt es sich um Kriterien, die nicht unmittelbar 

in Geldeinheiten gemessen werden können, jedoch ebenfalls Einfluss auf die er-

folgreiche Umsetzung einer Lärmminderungsmaßnahme haben.  

 

6.1.2.1 Beteiligung der Anlieger  

Generell sollte darüber nachgedacht werden, ob man die Anlieger in die Findung 

einer geeigneten Lärmminderungsmaßnahme mit einbezieht und ob dies für die 

Gemeinde von Bedeutung ist. Eine Miteinbeziehung fördert die Akzeptanz einer 

Maßnahme. Aus diesem Grund sollten die Anlieger befragt werden, wie sie der 

geplanten Maßnahme gegenüberstehen.  

 

6.1.2.2 Zeit  

Auch die Zeit, die zur Realisierung einer Maßnahme benötigt wird, spielt eine 

Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Lärmminderungsmaßnahme. Der 
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jeweilige Baulastträger versucht so schnell wie möglich eine geeignete Maßnah-

me zu finden und diese auch umzusetzen. Die Zeit darf nicht zu hoch bewertet 

werden, da man das Lärmminderungspotential nicht mit der Zeit in Einklang brin-

gen kann. Manche Maßnahmen erfordern weniger Zeit, jedoch können diese auch 

in einer geringeren Lärmminderung resultieren.  

 

6.1.2.3 Lärmreduzierung gefühlt, gemessen, berechnet  

Der Erfolg der Lärmreduzierung hängt u. a. von der Wahrnehmung der Anlieger 

ab. Wie bei 3.1 erläutert, handelt es sich bei Lärm um eine subjektive Einschät-

zung von objektiv messbaren Geräuschen. Deshalb können Maßnahmen „gefühlt“ 

einen deutlichen Erfolg bringen, obwohl die Berechnung ein anderes Ergebnis mit 

sich bringt. 

Wurde eine Maßnahme realisiert, wird der erhoffte Erfolg mit Hilfe von Messun-

gen nachgewiesen. Jedoch können Messungen zu einem anderen Ergebnis führen 

als eine Berechnung. Dies hängt u. a. von der Witterung, der Anzahl und der tat-

sächlichen Fahrtgeschwindigkeit der einzelnen KFZ ab. 

Vor der Maßnahmenumsetzung wird berechnet, ob die geplante Maßnahme einen 

Erfolg mit sich bringt. Dies bedeutet, dass eine Maßnahme nicht durchgeführt 

wird, wenn eine Pegelminderung von mindestens 2-3 dB(A) bzw. die Immissi-

onsgrenzwerte nicht erreicht werden. 

 

6.2 Gewichtung der Kriterien 

Wie bereits dargestellt besteht ein wesentlicher Vorteil der Nutzwertanalyse darin, 

dass durch entsprechende Gewichtung objektive Tatbestände an die jeweiligen 

Anforderungen angepasst werden können. 

Im Folgenden wird für die Kapitel 4 dargestellten Kriterien ein Gewichtungs-

schema entwickelt und die Gewichtung näher erläutert. 

Auf die vorhandenen Kriterien werden insgesamt 100 Punkte verteilt. Dieses 

Vorgehen ermöglicht einen leichten Vergleich zu einer prozentualen Verteilung 

der Gewichtung. 
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Der eigentlichen Lärmreduzierung wird dabei mit 70 Punkten der größte Einfluss 

auf das Ergebnis der Nutzwertanalyse eingeräumt. Dadurch wird sichergestellt, 

dass die Lärmschutzinteressen der Gemeinde ausreichend stark in den Gesamtnut-

zen einfließen. Da vor der Umsetzung einer Lärmminderungsmaßnahme stets zu-

nächst eine Berechnung bzw. Simulation der zu erwartenden Lärmreduzierung 

durchgeführt werden muss, wird diesem Kriterium mit 50 Punkten die größte Ge-

wichtung eingeräumt. So können teure Fehlentscheidungen bereits im Vorfeld 

vermieden werden. Da es sich – wie oben bereits dargestellt – bei Lärm um sub-

jektiv wahrgenommene Geräusche handelt, darf die gefühlte Lärmminderung e-

benfalls nicht außer Acht gelassen werden. So kann beispielsweise ein LKW-

Durchfahrtsverbot zwar objektiv nur eine Lärmminderung um wenige dB bewir-

ken. Durch Vermeidung von Lärmspitzen jedoch kann die gefühlte Lärmminde-

rung und damit Belästigung der Anwohner erheblich reduziert werden. Deshalb 

werden für dieses Kriterium 10 der 70 Punkte vergeben. Weitere 10 Punkte wer-

den für die gemessene Lärmminderung vergeben, da zwischen berechneter und 

gefühlter Lärmminderung ebenfalls ein Unterschied bestehen kann. 

Generell sollten die durch eine Maßnahme verursachten Kosten berücksichtigt 

werden. Da jedoch, wie bereits dargestellt, nicht immer ein linearer Zusammen-

hang zwischen Kosten und erzielter Lärmminderung besteht, wird dieses Kriteri-

um mit 10 Punkten gewichtet. In ähnlichem Umfang berücksichtigt werden müs-

sen die Förderungsmöglichkeiten, die mit 5 Punkten in die Berechnung mit ein-

fließen. Weiterhin fließt die Beteiligung der Bürger in die Entscheidung für oder 

gegen eine Lärmminderungsmaßnahme sowie die Bedeutung dieser Beteiligung 

für die Gemeinde mit jeweils 6 Punkten in das Ergebnis der Nutzwertanalyse mit 

ein.  

Von untergeordneter Bedeutung ist die zur Umsetzung einer Lärmminderungs-

maßnahme notwendige Zeit. Zwar kann es beispielsweise bei einer Umgehungs-

straße aufgrund vorausgehender Planfeststellungsverfahren sowie der konkreten 

Umsetzung erhebliche Zeit in Anspruch nehmen, bis die Umgehungsstraße umge-

setzt ist. Betrachtet werden muss jedoch auch die dauerhafte Lärmreduzierung, die 

durch eine solche Maßnahme erzielt wird. Aus diesem Grund werden im Folgen-

den lediglich 3 Punkte für das Kriterium „Zeit“ vergeben. 
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Tabelle 4: Gewichtung der Kriterien 
 

Kriterien Gewichtung 

Kosten 10 

Fördermöglichkeit 5 

Beteiligung der Anlieger 

• Bedeutung der Kommune 

• Akzeptanz der Maßnahme 

12 

• 6 

• 6 

Zeit 3 

Lärmreduzierung 

• Gefühlt 

• Gemessen 

• Berechnet 

70 

• 10 

• 10 

• 50 

Summe 100 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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7 Bestimmung der Zielerträge und deren 

Transformation 

Bevor die eigentliche NWA durchgeführt werden kann, ist es notwendig, die oben 

dargestellten Maßnahmen zu bewerten, indem die Möglichkeiten mit konkreten 

Werten für die Gemeinde Rosenberg hinterlegt werden. In einem weiteren Schritt 

werden diese dann in Zielerfüllungsgrade transformiert. 

 

7.1 Ermittlung der Zielerträge 

Im vorliegenden Fall wurden die Werte im Rahmen von Experteninterviews, 

Ortsbegehung sowie Literaturrecherchen ermittelt. 

 

Die Ergebnisse können folgenden Tabellen entnommen werden. 
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Tabelle 5: Zielerträge der einzelnen Maßnahmen – 1 
 

 
 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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Tabelle 6: Zielerträge der einzelnen Maßnahmen – 2 
 

 
 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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Die Gesamtkosten für eine Maßnahme wurden von der Autorin unter Zuhilfenah-

me von Preislisten, Befragung von Herstellerfirmen (SIEGENIA-AUBI KG, 

DAMBACH-WERKE GMBH,…) sowie einer Expertenschätzung für die Orts-

umgehungsstraße ermittelt50. 

Die Förderungsmöglichkeiten und die zur Realisierung einer Maßnahme benötigte 

Zeit wurden durch Befragung des Bürgermeisters der Gemeinde Rosenberg sowie 

der Stadtverwaltungen von Schwäbisch Gmünd und Bad Liebenzell ermittelt. 

Die Bedeutung der Anliegerbeteiligung für die Kommune beruht auf einer Ein-

schätzung des Bürgermeisters von der Gemeinde Rosenberg. Weiterhin wurden 

zur Ermittlung der Akzeptanz sowie zur gefühlten Lärmreduzierung die Anlieger 

durch die Autorin befragt. Der zugrunde liegende Fragebogen ist dem Anhang 

beigefügt. 

Die gemessenen Werte für die Lärmreduzierung wurden für die Begrenzung auf 

30 km/h durch ein schalltechnisches Gutachten der TÜV SÜD Industrie Service 

GmbH ermittelt. Für die übrigen Maßnahmen wurden die Werte aufgrund man-

gelnder vergleichbarer Kommunen durch Einschätzung des Bürgermeisters und 

der Autorin ermittelt. Die berechneten Werte für die erzielbare Lärmminderung 

wurden von der Autorin selbst durch ein vom Landratsamt zur Verfügung gestell-

tem Excel-Tool, in Anlehnung an ein Gutachten51 des Sachverständigen für Bau-

akustik & Lärmschutz, Prof. Dipl. Ing. Dieter Maute, berechnet.  

 

7.2 Transformation der Zielerträge 

Die in Tabelle fünf und sechs aufgeführten Zielerträge sind in unterschiedlichen 

Dimensionen angegeben. Aus diesem Grund müssen diese nun in eine gemeinsa-

me Dimension umgewandelt werden. Hierzu werden die in unterschiedlichen Ein-

heiten vorliegenden Werte anhand von Wertebereichen auf eine 10-Punkte-Skala 

verteilt. 

 

                                                 
50 Berechnung siehe Anhang. 
51 Dieses Gutachten wurde am 2. März 2007 im Zuge der geplanten Beschränkung auf 30 km/h  in 

der Nacht, angefertigt. Grundlage dieses Gutachtens sind Verkehrsdaten aus 2006. Die Autorin 
führte die Berechnung mit Daten aus dem Jahr 2008 durch. 
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Für die Transformation der Kosten wird eine logarithmische Skala zugrunde ge-

legt, da der überwiegende Teil der für die Gemeinde Rosenberg in Frage kom-

menden Maßnahmen im fünfstelligen Bereich liegt. Die höchste Punktzahl erhal-

ten Maßnahmen, die für die Umsetzung keine Kosten verursachen. Im vorliegen-

den Fall ist dies beispielsweise der Verzicht auf ein Parkverbot entlang der Haupt-

straße. Ein Großprojekt wie eine Ortsumgehungsstraße verursacht Kosten von 

mehreren Millionen Euro, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau für die Ge-

meinde Rosenberg bestimmbar sind, weshalb der Kostenbereich über 1 Million 

Euro für die nachfolgende Rechnung das untere Ende der Skala darstellt. 

 

Tabelle 7: Transformationsskala für Kosten 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
>1.000 200 100 50 30 20 15 10 5 0 

(in Tausend €) 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Schallschutzfenster werden bis zu 75% bezuschusst. Es sind keine Lärmminde-

rungsmaßnahmen bekannt, bei denen 100% der Kosten übernommen werden. Aus 

diesem Grund wird das obere Ende der Skala bei 75% festgesetzt. Die geringste 

Punktzahl erhalten Maßnahmen, die keine Bezuschussung erhalten. 

 

Tabelle 8: Transformationsskala für Förderungsmöglichkeiten 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 5 10 20 30 40 50 60 70 75 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Bedeutung der Bürgermeinung für die Kommune in Bezug auf die Durchfüh-

rung einer Maßnahme wird analog der Skala des Fragebogens vorgegangen. Eine 

Transformation ist in diesem Fall nicht notwendig. 
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Tabelle 9: Transformationsskala für Bedeutung der Bürgerbeteiligung für die 
Kommune 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
unwichtig neutral wichtig 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Akzeptanz einer Maßnahme durch die Beteiligung der Bürger/Anlieger am 

Entscheidungsprozess sowie die gefühlte bzw. erwartete Lärmreduzierung erfor-

dern ebenfalls keine Transformation, da der Fragebogen bereits eine 10-Punkte-

Skala aufweist. 

Folgende Skala wird für die Akzeptanz einer Maßnahme durch die Beteiligung 

der Bürger/Anlieger am Entscheidungsprozess verwendet. 

 

Tabelle 10: Transformationsskala für Bürgerakzeptanz 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
negativ neutral positiv 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Für die gefühlte bzw. erwartete Lärmreduzierung wird folgende Skala zu Grunde 

gelegt. 

 

Tabelle 11: Transformationsskala für gefühlte bzw. erwartete Lärmreduzierung 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
keine kaum wesentlich 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Der längste Umsetzungszeitraum einer Maßnahme beträgt ca. 10-15 Jahre bei 

einer Ortsumgehungsstraße. In dieser Zeitspanne ist allen notwendigen Schritten 

(Planfeststellungen, Genehmigungen, …) Zeit eingeräumt. Aus diesem Grund 
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wird das untere Ende der Skala bei > 10 Jahre festgesetzt. Das andere Ende stellt 

die Zeit, die zur Realisierung des Parkens auf der Straße benötigt wird, dar. Dies 

kann nicht von der Gemeinde beeinflusst werden. Diese „Maßnahme“ hängt von 

den „parkwilligen“ Anliegern und Gästen ab. Daher wird hier für die Zeit mit ei-

nem Wert von 0 gerechnet. 

 

Tabelle 12: Transformationsskala für Zeit 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
> 10 J. > 5 J. > 2 J. > 1 J. 6-8 M. 6 M. 4 M. 6 W.  4 W. 0 

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Bei der Transformation der gemessenen und berechneten Lärmreduzierung wird 

ebenfalls eine logarithmische Skala zugrunde gelegt. Das obere Skalenende wird 

dabei mit einem Wert von > 10 dB(A) bestimmt, da durch Schallschutzfenster 

eine Minderung von bis zu 42 dB(A) erreicht werden kann. 

 

Tabelle 13: Transformationsskala für gemessene und berechnete Lärmminderung 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 0-1 1 1,5 2 2-3 3 3-5 5-10 >10 

(in dB(A)) 

Quelle: eigene Darstellung 
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Tabelle 14: Zielerträge und Zielerfüllungsgrade – 1  
 

 
 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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Tabelle 15: Zielerträge und Zielerfüllungsgrade – 2 
 

 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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8 Auswertung 

Bevor nun eine Auswertung der Maßnahmen erfolgen kann, müssen die Nutzwer-

te der einzelnen Maßnahmen berechnet werden. Mittels dieser Nutzwerte kann 

eine Rangfolge der Maßnahmen gebildet werden. 

 

8.1 Berechnung der Nutzwerte 

Der nächste Schritt nach der Transformation der Zielerträge in Zielerfüllungsgra-

de ist die Berechnung der Teilnutzwerte. Den Teilnutzwert erhält man, indem man 

das Zielkriteriengewicht mit dem dazugehörigen Zielerfüllungsgrad multipliziert. 

Anhand der einzelnen Teilnutzwerte kann noch keine Aussage über die Rangfolge 

einer Maßnahme getroffen werden. Aus diesem Grund müssen alle Teilnutzwerte 

einer Maßnahme addiert werden um den Nutzwert bzw. Gesamtnutzen zu erhal-

ten. 

Die Teilnutzwerte und die Gesamtnutzwerte können nachfolgender Tabelle ent-

nommen werden. 
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Tabelle 16: Teilnutzwerte und Gesamtnutzwerte – 1  
 

 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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Tabelle 17: Teilnutzwerte und Gesamtnutzwerte – 2 
 

 
 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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8.2 Interpretation der Nutzwerte 

Der letzte Arbeitsschritt einer NWA stellt das Festlegen der Rangfolge der einzel-

nen Maßnahmen dar. Hierbei gilt der Grundsatz: Je größer der Gesamtnutzen, 

desto besser ist der Zielerreichungsgrad der Maßnahme. 

 

Folgende Rangfolge kann nach Berücksichtigung der Nutzwerte aus Tabelle 16 

und 17 gebildet werden. 

 

Tabelle 18: Rangfolge der Lärmminderungsmaßnahmen 
 

Rang Nutzwert Maßnahme 

1 948 Schallschutzfenster 

2 781 Vollsperrung Schwerlastverkehr Tag 

3 768 Ortsumgehungsstraße 

4 765 Vollsperrung Schwerlastverkehr Nacht 

5 673 Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h Tag 

6 663 Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h Nacht 

7 601 Tonnagebeschränkung 12 t Tag 

8 595 Tonnagebeschränkung 12 t Nacht 

9 512 Pförtnerampel Tag 

10 496 Pförtnerampel Nacht 

11 396 Blitzer 

12 305 Parken auf der Straße 

13 271 Geschwindigkeitsanzeigeanlage 

14 264 Verkehrsinsel mit Querungshilfe 

15 258 Straßenverschwenkung 

 
Quelle: eigene Darstellung 
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Eindeutiger „Gewinner“ der NWA sind die Schallschutzfenster. Sie haben mit 

948 Punkten den höchsten Gesamtnutzen. Mit dieser Maßnahme kann in relativ 

kurzer Zeit mit relativ geringen Kosten die höchste Lärmminderung erzielt wer-

den.  

 

Mit 781 Punkten steht die Vollsperrung für den Schwerlastverkehr für den Tag 

auf Rang zwei der Maßnahmenliste. Diese Maßnahme ist sehr gut für eine Kom-

mune mit Erholungscharakter geeignet um die Lärmbelastung bei überschaubaren 

Kosten in hohem Maße zu mindern. Der Ort wird durch den geringeren LKW-

Anteil wieder attraktiver für die Einwohner und Gäste. Ein Nachteil dieser Maß-

nahme ist, dass der PKW-Anteil unverändert bleibt. 

 

Die Ortumgehung liegt mit 768 Punkten auf Rang drei. Eine Ortsumgehung bringt 

von den geprüften Maßnahmen die zweithöchste Lärmminderung nach den 

Schallschutzfenstern. Jedoch ist dies eine sehr zeit- und kostenintensive Maßnah-

me.  

 

Dicht gefolgt wird die Ortsumgehungsstraße von der Vollsperrung für den 

Schwerlastverkehr zur Nachtzeit, die auf Rang vier liegt. Diese Maßnahme hat die 

gleichen Vorteile wie die Vollsperrung für den Tag, jedoch bleiben diese auf die 

Nachtzeit beschränkt.  

 

Ein ähnliches Ergebnis wie die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt für den Schwer-

lastverkehr erhält man für die Begrenzung der Durchfahrtsgeschwindigkeit auf 30 

km/h bei Tag (Rang fünf) beziehungsweise Nacht (Rang sechs). Beide Maßnah-

men unterscheiden sich in ihrem Gesamtnutzwert nur marginal, wobei die Be-

grenzung auf die Nachtzeit minimal schlechter als die Begrenzung auf die Tages-

zeit abschneidet. 

  

Gefolgt wird diese Maßnahme von der Tonnagebeschränkung auf 12 t – ebenfalls 

wieder unterschieden nach Tag (Rang sieben) und Nacht (Rang acht). Da bei die-

ser Maßnahme zusätzlich zu den eigentlichen Durchfahrtsverbotsschildern noch in 
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hinreichender Entfernung von Rosenberg Hinweisschilder aufgestellt werden 

müssen, lassen die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten diese Maßnahme 

schlechter abschneiden als beispielsweise die Geschwindigkeitsbeschränkung. 

Obwohl der Verkehr auch bei der Vollsperrung rechtzeitig vor Rosenberg durch 

entsprechende Hinweisschilder informiert werden muss, schneidet diese Maß-

nahme aufgrund der geringeren Lärmminderung schlechter ab als die Vollsper-

rung. 

 

Da die Pförtnerampel nur zu einer geringfügigen Lärmminderung führt, wird sie 

von der Nutzwertanalyse auf Rang neun (Tag) sowie Rang zehn (Nacht) einge-

ordnet. Hinzu kommen in Bezug auf die erreichte Lärmminderung relativ hohe 

Kosten.  

 

Auch die relativ schlechte Einordnung von Blitzer (Rang 11) sowie Geschwindig-

keitsanzeigeanlage (Rang 13) bestätigen die in Kapitel 4.1.1.3 und 4.1.1.4 darge-

stellten Eigenschaften dieser beiden Lärmminderungsmöglichkeiten: Beide Maß-

nahmen dienen zunächst lediglich der Überwachung beziehungsweise der Erzie-

hung des Verhaltens der Verkehrsteilnehmer. Die Lärmminderung fällt dement-

sprechend niedrig aus. 

 

Ebenfalls weit abgeschlagen findet sich auf Rang 12 das Parken auf der Straße, 

obwohl diese Maßnahme keine Kosten mit sich bringt, ist die erreichte Lärmmin-

derung so gering, dass diese Maßnahme auf einem der letzten Plätze landet. 

 

Die Schlusslichter bilden mit Rang 14 die Verkehrsinsel mit Querungshilfe und 

mit Rang 15 die Straßenverschwenkung. Dies liegt daran, dass diese Maßnahmen 

keine nachweisbaren Lärmminderungen mit sich bringen, jedoch hohe Kosten 

verursachen. Verkehrsinseln und Straßenverschwenkungen, die meist an Ortsein-

gängen zu finden sind, sollen die Fahrer direkt am Ortseingang darauf aufmerk-

sam machen, dass hier der Ort beginnt und somit auf die zulässige Geschwindig-

keit abgebremst wird. 
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8.3 Abschließende Empfehlung für die Gemeinde Rosenberg 

Jede der in dieser Diplomarbeit untersuchten Maßnahmen ist für die Gemeinde 

Rosenberg prinzipiell denkbar und mehr oder weniger geeignet, eine Lärmminde-

rung herbeizuführen. Bei Abwägung der Vor- und Nachteile wird jedoch deutlich, 

dass keine Maßnahme für sich allein ein zufrieden stellendes Ergebnis erzielen 

wird. Aus diesem Grund sollte eine Kombination verschiedener Maßnahmen er-

griffen werden. 

 

Mit Schallschutzfenstern kann zwar eine sehr hohe Lärmminderung erzielt werden 

– man muss jedoch auch beachten, dass hiermit nur die Symptome, nicht jedoch 

die Ursachen bekämpft werden. Deshalb sollten Schallschutzfenster – obwohl 

diese durch die Nutzwertanalyse als die am besten geeignete Maßnahme ermittelt 

wurden – zusätzlich noch um weitere Lärmminderungsmöglichkeiten ergänzt 

werden. Weiterhin kann man diese Maßnahme nicht direkt mit den anderen Maß-

nahmen vergleichen, da hier jeder einzelne Anlieger, der vom Lärm belästigt 

wird, diese Maßnahme selbst durchführen und die Kosten, die nicht voll erstattet 

werden, selbst tragen muss.  

 

Die Bemühungen der Gemeinde Rosenberg im Bezug auf eine dauerhafte Begren-

zung der Geschwindigkeit auf 30 km/h in der Nacht sind sehr positiv zu werten. 

Eine weitere Option wäre die Begrenzung auf 30 km/h für den bestehenden Teil-

abschnitt auf die Tageszeit auszuweiten. Nachteilig an dieser Maßnahme erweist 

sich, dass nur die Hälfte der Ortsdurchfahrt auf 30 km/h begrenzt ist. Folglich 

können nicht alle Anlieger der Ortsdurchfahrtsstraße von dieser Maßnahme profi-

tieren. Als Alternative stand der Gemeinde Rosenberg eine Begrenzung auf 40 

km/h für die gesamte Ortsdurchfahrt zu Verfügung. Dies wurde jedoch abgelehnt, 

da den Berechnungen zufolge bei einer Beschränkung auf 40 km/h nur eine 

Lärmminderung von ca. 1,2 dB(A) erreicht werden kann und dies für das mensch-

liche Ohr kaum wahrnehmbar ist. 

 

Das beste Ergebnis für die Allgemeinheit brachte die Vollsperrung für den 

Schwerlastverkehr für den Tageszeitraum. Diese Maßnahme ist für die Gemeinde 
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Rosenberg sehr gut geeignet, um der steigenden Mautflüchtlingszahl, die durch 

die Sperrung der B 25 für den Schwerlastverkehr ab 12 t zwischen Dinkelsbühl 

und Feuchtwangen deutlich zugenommen hat, sowie dem Abkürzungsverkehr 

entgegenzuwirken. Eine optimale Lärmminderung könnte erreicht werden, wenn 

diese Vollsperrung für den Schwerlastverkehr auch auf die Nachtzeit ausgedehnt 

werden würde. So wäre das Ortsbild der Gemeinde Rosenberg frei von übermäßi-

gem LKW-Verkehr. Dies steigert wie bereits erwähnt die Attraktivität der Ge-

meinde Rosenberg als Erholungsort. Ein weiterer positiver Aspekt für die Ein-

wohner und Gäste der Gemeinde Rosenberg liegt darin, dass sich dadurch die 

Luftqualität verbessern wird. Diese Maßnahme führt zu einem optimalen Schutz 

der Anwohner und Gäste vor dem als besonders störend empfundenen Schwerlast-

Lärm. Jedoch stellt die Maßnahme gleichzeitig auch eine erhebliche Einschrän-

kung der freien Routenwahl des LKW-Verkehrs dar. 

 

Die Gemeinde Rosenberg könnte sich an der Sperrung der B 25 orientieren und 

auch eine Tonnagebeschränkung auf 12 t für die Ortsdurchfahrt beantragen. Dies 

würde auch zu einer Reduzierung des LKW-Anteils führen. Dadurch würde Ro-

senberg ebenfalls vom Mautausweichverkehr gemieden und es käme zu einer Re-

duktion des als besonders störend empfundenen LKW-Lärms. Die Wirkung ist 

also ähnlich wie die der zuvor beschriebenen Vollsperrung mit der Ausnahme, 

dass kleinere LKW ungehindert durch Rosenberg fahren könnten. Somit käme es 

nicht zu einer Beeinträchtigung der Gewerbetreibenden in den Nachbargemeinden 

von Rosenberg. Für den überregionalen Schwerlastverkehr werden (aus wirt-

schaftlichen Gründen) jedoch überwiegen 40-Tonner eingesetzt, so dass die Maut-

flucht für diese wirkungsvoll eingeschränkt wird. 

 

Auch eine Ortsumgehung kann die Gemeinde Rosenberg vom vielen Durch-

gangsverkehr befreien. Mit ihr wird auch die größte berechenbare Lärmminderung 

erzielt. Es treten folglich die gleichen positiven Effekte auf wie bei der Vollsper-

rung für den Schwerlastverkehr, nur dass es nun auch weniger Durchgangsverkehr 

von PKW gibt und die Luftqualität somit noch weiter verbessert werden kann. 

Dies erhöht die Attraktivität der Gemeinde Rosenberg für erholungssuchende 
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Gäste. Weiterhin führt diese Maßnahme auch zu mehr Sicherheit für die Kinder, 

die die Ortsdurchfahrt auf ihren Wegen52 häufig überqueren müssen. Bei einer 

Ortsumgehungsstraße handelt es sich jedoch um ein sehr kost- und zeitintensives 

„Großprojekt“. Das Land wird vermutlich einen Antrag auf eine Ortsumgehungs-

straße ablehnen, solange nicht alle anderen kostengünstigeren Möglichkeiten aus-

geschöpft sind.  

 

Eine Pförtnerampel kann ggf. den Durchgangsverkehr durch die verlängerte War-

tezeit mindern, jedoch würden die ortsansässigen Unternehmen zu sehr in ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt werden. Um diese Beeinträchtigung zu 

den Hauptverkehrszeiten der örtlichen Unternehmen zu reduzieren, könnte die 

Pförtnerampel zu diesen Zeiten abgeschaltet werden. Allerdings verliert die Pfört-

nerampel dadurch ihre abschreckende Wirkung für andere Fahrer. Aus diesen 

Gründen wird der Gemeinde Rosenberg von der Installation einer Pförtnerampel 

abgeraten. 

 

In der Gemeinde Rosenberg wurde bereits an einem Ortseingang ein stationärer 

Blitzer aufgebaut. Dieser hat sich bereits bewährt, da die Fahrer früher immer viel 

zu schnell in den Ort gefahren sind bzw. erst in der Ortsmitte abgebremst haben. 

Dies liegt daran, dass die Straße vor dem Ort bis zur Ortsmitte sehr gerade ist. 

Dadurch wurde dieser Abschnitt als „Rennstrecke“ missbraucht. Durch den Blit-

zer konnte somit die Lärmbelastung durch überhöhte Geschwindigkeit entgegen-

gewirkt werden. 

 

Der Einbau von Verkehrsinseln mit Querungshilfen in die Straße sowie eine Stra-

ßenverschwenkung erzielen keine Lärmminderung. Allerdings wird die gleiche 

Wirkung wie mit einem Blitzer erzielt. Beide Maßnahmen wurden bereits in der 

Gemeinde Rosenberg realisiert. 

 

                                                 
52 Zu diesen Wegen zählen u. a. die Wege zur Schule, Kindergarten sowie zu den Spielplätzen 

oder Sportplätzen. 
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Eine Geschwindigkeitsanzeigeanlage kann den Lärm nicht direkt vermindern, 

dennoch dient sie der „aktiven Verkehrserziehung“ und weist die Fahrer auf ihre 

Fahrtgeschwindigkeit hin, die ggf. abbremsen. Dadurch lässt sich der Lärm durch 

überhöhte Geschwindigkeiten vermeiden und die Sicherheit der Fußgänger kann 

erhöht werden. Somit kann der Kauf einer Geschwindigkeitsanzeiganlage für die 

Gemeinde Rosenberg befürwortet werden. 

 

Die Maßnahme „Parken auf der Straße“ kann nicht direkt von der Gemeinde Ro-

senberg beeinflusst werden, außer dass sie ein Parkverbot aussprechen könnte. 

Dies würde aber nicht zu der beabsichtigten „Hindernisfunktion“ führen, die die 

Fahrer dazu bringen sollen abzubremsen und ggf. diese Straße auf Grund einer zu 

hinderlichen Nutzung zu meiden. Allerdings hängt der gewünschte „Hinder-

nisparkour“ von den Anliegern, die ihre Autos auf der Straße parken wollen, ab. 

Aus diesem Grund kann die Gemeinde Rosenberg ihre Einwohner nur dazu auf-

fordern, dass sie auf der Straße parken sollen. 

 

Es wird deutlich, dass jede der dargestellten Möglichkeiten für die Gemeinde Ro-

senberg als geeignet erscheint. Es wäre jedoch falsch, zunächst ausschließlich die 

Maßnahme einer Ortsumgehungsstraße zu verfolgen, da aufgrund des zur Umset-

zung nötigen erheblichen Zeitraums die Bürger über viele Jahre zunächst unver-

mindert dem Verkehrslärm ausgesetzt wären. Deshalb sollten zunächst – wie 

durch das Ergebnis der Nutzwertanalyse bestätigt – Maßnahmen wie der Einbau 

von Schallschutzfenster sowie die Sperrung der Ortsdurchfahrt für den Schwer-

lastverkehr verfolgt werden. Gegebenenfalls können diese Maßnahmen für 24 h 

gelten oder ausschließlich während der Nachtzeit. Erst wenn diese unmittelbar 

wirkenden Maßnahmen umgesetzt sind, kann langfristig über eine dauerhafte Lö-

sung durch Herumführen des Großteils des Verkehrs um die Gemeinde in Form 

einer Ortsumgehungsstraße nachgedacht werden.  



Seite 56 

9 Fazit 

Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurden verschiedenen Lärmminde-

rungsmaßnahmen am konkreten Beispiel der Gemeinde Rosenberg erarbeitet. 

 

Die Nutzwertanalyse hat gezeigt, dass die Gesamtnutzwerte der einzelnen Maß-

nahmen im oberen Bereich der Rangfolge relativ dicht beieinander liegen. Dies 

lässt die Schlussfolgerung zu, dass die höher platzierten Maßnahmen alle ähnlich 

geeignet sind. 

 

Dem Entscheidungsträger wird dadurch ein Freiraum eingeräumt, aus diesen ähn-

lich geeigneten Maßnahmen, die für die jeweilige Situation am Besten geeignete 

Maßnahme zu wählen. 

 

Für die Gemeinde Rosenberg kommen nach der NWA folgende Maßnahmen be-

sonders in Betracht: 

• Schallschutzfenster 

• Vollsperrung für den Schwerlastverkehr TAG 

• Ortsumgehungsstraße 

• Vollsperrung für den Schwerlastverkehr NACHT 

• Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h TAG 

• Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h NACHT 

• Tonnagebeschränkung 12 t TAG 

• Tonnagebeschränkung 12 t NACHT 

 

Die Schallschutzfenster werden von der Nutzwertanalyse zwar auf Rang 1 plat-

ziert, allerdings kann den Einwohnern von der Gemeinde Rosenberg der Einbau 

nur empfohlen werden. Der Gemeinde Rosenberg wird folglich geraten, den Ein-

wohnern den Einbau von Schallschutzfenstern zu empfehlen, gleichzeitig jedoch 

zusätzliche Maßnahmen zu forcieren, die von der Nutzwertanalyse empfohlen 

wurden. Dabei sollten die Maßnahmen realisiert werden, die bei überschaubarem 

Mitteleinsatz ein Maximum an Lärmminderung erreichen und minimale Beein-
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trächtigungen für die Bürger, die ortsansässigen Unternehmen und den Durch-

gangsverkehr zur Folge haben. Folglich wird die Möglichkeit der Umsetzung für 

diese Maßnahmen höher sein als für andere. 
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Anhang 
Anlage 1: Typische Schallpegel bekannter Geräusche in dB(A) 
 
Abbildung 4: Typische Schallpegel bekannter Geräusche in dB(A) 
 

 
 
Quelle: LfU – Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Lärm bekämpfen – Ruhe 

schützen – Eine Information zum Thema Lärm, 2. Auflage, Karlsruhe 2004, S. 6 



Seite XII 

Anlage 2: 16. BImSchV 
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Anlage 3: 24. BImSchV 
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Anlage 4: VLärmSchR 97 
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Anlage 5: Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zum Verkehrslärm-
schutz an Straßen vom 27. April 2007 – Az.: 63-3911.7/38 –  
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Anlage 6: Lärmschutz-Richtlinien-StV 
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Anlage 7: Auszug aus der Gt-info vom 5. April 2008 
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Anlage 8: Erlass des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zu Geschwindig-
keitsbeschränkungen in Kurorten vom 10.12.1996  
– Az.: 34-385-5-6/77 

 

 

 



Seite XLVI 

 

 
 

 



Seite XLVII 

 
 

 



Seite XLVIII 

 

 



Seite XLIX 

 

 

 



Seite L 

 

 

 



Seite LI 

 

 

 



Seite LII 

 



Seite LIII 

 



Seite LIV 

Anlage 9: Auszug aus RLS-90 
 

Seite 1 bis 44, Seite 85,86 
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Anlage 10: Lärmminderungsmaßnahmen in Bildern 
 
 
Abbildung 5: Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Quelle: Eigene Aufnahmen 

 
 
Abbildung 6: Verkehrsinsel mit Querungshilfe 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Quelle: Eigene Aufnahme 
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Abbildung 7: Straßenverschwenkung 
 

 
 
Quelle: Eigene Aufnahme 

 
 
Abbildung 8: Aufbau eines Schallschutzfensters 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Quelle: FINSTRAL: Information rund um das Glas im Fensterbau, Seite 8 
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Abbildung 9: Lärmschutzwall 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Krell, Karl: Handbuch für Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen, 2. Auflage, Darm-

stadt 1990, Seite 129 

 
 
Abbildung 10: Lärmschutzwand 
 

 
 
 

 
 
Quelle: Krell, Karl: Handbuch für Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen, 2. Auflage, Darm-

stadt 1990, Seite 129 

 
 
Abbildung 11: Steilwall 

 
 
 
 
 

 
Quelle: Krell, Karl: Handbuch für Lärmschutz an Straßen und Schienenwegen, 2. Auflage, Darm-

stadt 1990, Seite 129 
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Anlage 11: Grundlage für Kostenberechnung der Schilder 
 
Bei allen Schildern wurden die Kosten nach Typ 2 Warengruppe 4 mit 3 mm be-
rechnet. Diese sind zwar teurer als andere Schilder, jedoch handelt es sich hierbei 
um hochwertige Produkte, die eine längere „Lebensdauer“ als die günstigeren 
Schilder mit sich bringen. Die runden Schilder bezeichnet man als Ronde. Mit 
dem Hintergrund der guten Sichtbarkeit wurden die Schilder in Größe 2, die einen 
Durchmesser von 600 mm haben, bevorzugt. Für die Aufstellvorrichtung (Rohr-
pfosten) wurde feuerverzinkter Stahl mit einer Länge von 3250 mm, einer Wand-
stärke von 2,9 mm und einem Durchmesser von 60,3 mm ausgewählt. Damit die 
Schilder an den Rohrpfosten befestigt werden können, sind Rohrschellen notwen-
dig. Diese sind ebenfalls aus feuerverzinktem Stahl. Um die Kosten der Aufstel-
lung mit zu berücksichtigen, wurden die Stundenlöhne des Bauhofs der Gemeinde 
Rosenberg als Berechnungsgröße zugrunde gelegt. Ein Bauhofmitarbeiter verdient 
bei der Gemeinde Rosenberg 27,50 €/h. Um ein Schild aufzustellen werden 2 Mit-
arbeiter für 2 Stunden benötigt.53  
 
Zum Aufstellen der großen Schilder benötigt man je 2 Rohrpfosten sowie 4 Rohr-
schellen. Bei den kleinen Schildern werden je ein Rohrpfosten sowie 2 Rohrschel-
len benötigt. 
 
Für die Maßnahmen mit dem Zusatz „TAG“ werden 24 Stunden zu Grunde ge-
legt. Der Zeitraum „22 – 6 Uhr“ wird als Grundlage für die Maßnahmen mit dem 
Zusatz „NACHT“ verwendet. 
 
 
Anlage 12: Kosten für Begrenzung auf 30 km/h 
 
Für die Begrenzung auf 30 km/h wurden in der Gemeinde Rosenberg zwei große 
Schilder (Anfangspunkt der jeweiligen Beschränkung) sowie zwei Schilder mit 
einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, die jeweils am Ende der 
Begrenzung angebracht wurden, aufgestellt. Um die Fahrer im begrenzten Bereich 
nochmals daran zu erinnern, wurden drei kleine Schilder mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h angebracht. Mit dem Zusatzzeichen  
„22 – 6 h“ wird diese Maßnahme auf die Nachtzeit beschränkt.  
 

                                                 
53 Das Aufstellen beinhaltet: das Loch ausgraben (von Hand), den Rohrpfosten in das Loch einbe-

tonieren sowie das korrekte Anbringen der Schilder an den Pfosten. 
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Berechnung 1: Kosten für Begrenzung auf 30 km/h - TAG 
 
Kosten große Schilder 
 
 Kosten in € Katalogseite 

Schild blanko Größe 840x1260 mm     395,40 Seite 92 

Zusatzzeichen 274-5354      15,00 Seite 93 

Zusatz „Erholungsort“ (3€/Buchstabe)      36,00 Seite 93 

Gesamtkosten für ein großes Schild    446,40 (ohne MwSt) 

    531,22 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für zwei große Schilder 1.062,44 

 

 

Kosten kleine Schilder 

- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Zeichen 274-5555 131,20 Seite 38/39 

Gesamtkosten für ein 50 km/h-Schild 131,20 (ohne MwSt) 

 156,13 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für zwei 50 km/h Schilder 312,26 

 

 

- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h 

 

 Kosten in  Katalogseite 

Zeichen 274-53 131,20 Seite 38/39 

Gesamtkosten ein Schild 131,20 (ohne MwSt) 

 156,13 (mit MwSt) 

Gesamtkosten drei 30km/h-Schilder 468,39  

  

                                                 
54 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. 
55 Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. 
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Kosten Aufstellvorrichtung mit Rohrschellen 
Bei diesen Schildern sind neun Rohrpfosten sowie 18 Rohrschellen zur Befesti-
gung nötig.  
 

- Kosten Rohrpfosten 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrpfosten   80,00 Seite 102 

Gesamtkosten ein Rohrpfosten   80,00 (ohne MwSt) 

   95,20 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für neun Rohrpfosten 856,80 

 

 

- Kosten Rohrschellen 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrschellen   3,30 Seite 105 

Gesamtkosten eine Rohrschelle   3,30 (ohne MwSt) 

   3,93 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für 18 Rohrschellen 70,74 

 

 

Lohnkosten 

Wie oben bereits erwähnt, werden zum Aufstellen eines Schildes zwei Mitarbeiter 

für zwei Stunden benötigt. Der Stundenlohn beträgt 27,50€. 

 

2 Mitarbeiter á 2 Stunden á 27,50 €/h für sieben Schilder 

= 770€ 
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Gesamtkosten für die komplette Maßnahme 

 

 Kosten in € 

Zwei große Schilder   1.062,44 

Zwei 50 km/h-Schilder      312,26 

Drei 30 km/h-Schilder mit Zusatz      468,39 

Neun Rohrpfosten      856,80 

18 Rohrschellen        70,74 

Lohnkosten     770,00 

Gesamtkosten für komplette Maßnahme 3.540,63 

 
 
 
Berechnung 2: Kosten für Begrenzung auf 30 km/h – NACHT 
 
Um die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h nur auf die Nacht zu beschrän-
ken, werden 3 einzelne Zusatzschilder mit der Aufschrift „22 – 6 h“ notwendig. 
Die Zusatzschilder werden ebenfalls mit Rohrschellen am Rohrpfosten befestigt. 
Des Weiteren wird für die beiden großen Schilder dieselbe Aufschrift nötig.  
 

Kosten Zusatzaufschrift 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Zusatzaufschrift „22 – 6 h“ (3€/Buchstabe)      15,00 Seite 93 

Gesamtkosten Zusatzaufschrift      15,00 (ohne MwSt) 

      17,85 (mit MwSt) 

Gesamtkosten zwei Zusatzaufschriften      35,70 
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Kosten Zusatzschild 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Zusatzzeichen blanko 330x600 mm   82,10 Seite 92 

Zusatz „22 – 6 h“ (3€/Buchstabe)   15,00 Seite 93 

Gesamtkosten Zusatzschild   97,10 (ohne MwSt) 

 115,55 (mit MwSt) 

Gesamtkosten drei Zusatzschilder 346,65 

 

 

Kosten Rohrschellen 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrschellen   3,30 Seite 105 

Gesamtkosten eine Rohrschelle   3,30 (ohne MwSt) 

   3,93 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für sechs Rohrschellen 23,58 

 

 

Gesamtkosten für Tempo-30 für die Nachtzeit 

 

Gesamtkosten TAG 3.530,63 

Zusatzaufschrift      35,70 

Zusatzschilder    346,65 

Rohrschellen      23,58 

Gesamtkosten für Tempo-30 NACHT 3.946,56 
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Anlage 13: Kosten für Tonnagebeschränkung 12 t 
 
Bei einer Tonnagebeschränkung müssen Schilder an bestimmten Kreuzungen und 
Autobahnabfahrten vor dem betroffenen Ort angebracht werden, damit die LKW-
Fahrer frühzeitig wissen, dass die Ortsdurchfahrt, hier der Gemeinde Rosenberg, 
für den Durchgangsverkehr gesperrt ist und sie noch die Möglichkeit der Umfah-
rung haben. 
 
Für die Tonnagebeschränkung für die Gemeinde Rosenberg werden ca. 8 Schilder 
mit folgender Aufschrift nötig. 
• Text: OD Rosenberg gesperrt für 
• Zeichen 253 (Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

von 3,5 t) 
• Zeichen 1053-38 (Durchgangsverkehr) 
• Zusatz 12 t 
 
 
Berechnung 3: Kosten für Tonnagebeschränkung 12 t - TAG 
 
Kosten Schilder 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Großes Schild blanko 840x1260 mm    395,40 Seite 92 

Text 22 Buchstaben á 3€      66,00 Seite 93 

Zeichen 253      15,00 Seite 93 

Zeichen 1053-38      15,00 Seite 93 

Zusatz 3 Buchstaben á 3€        9,00 Seite 93 

Gesamtkosten ein Schild    500,40 (ohne MwSt) 

    595,48 (mit MwSt) 

Gesamtkosten acht Schilder 4.763,84 

 

 

 

Kosten Aufstellvorrichtung mit Rohrschellen 
Für diese Maßnahme werden 16 Rohrpfosten sowie 32 Rohrschellen zum Aufstel-
len benötigt. 
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- Kosten Rohrpfosten 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrpfosten      80,00 Seite 102 

Gesamtkosten ein Rohrpfosten      80,00 (ohne MwSt) 

      95,20 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für 16 Rohrpfosten 1.523,20 

 

- Kosten Rohrschellen 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrschellen     3,30 Seite 105 

Gesamtkosten eine Rohrschelle     3,30 (ohne MwSt) 

     3,93 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für 32 Rohrschellen 125,76 

 

 

Lohnkosten 

Wie oben bereits erwähnt, werden zum Aufstellen eines Schildes zwei Mitarbeiter 

für zwei Stunden benötigt. Der Stundenlohn beträgt 27,50€. 

 

2 Mitarbeiter á 2 Stunden á 27,50 €/h für acht Schilder 

= 880€ 

 

Gesamtkosten für die komplette Maßnahme 

 

 Kosten in € 

Acht große Schilder   4.763,84 

16 Rohrpfosten   1.523,20 

32 Rohrschellen      125,76 

Lohnkosten     880,00 

Gesamtkosten für komplette Maßnahme 7.292,80 

 



Seite LXXXVII 

Berechnung 4: Kosten für Tonnagebeschränkung 12 t - NACHT 
 
Um die Tonnagebeschränkung 12 t nur auf die Nacht zu beschränken, wird eine 

Zusatzaufschrift mit „22 – 6 h“ nötig. Es werden keine Zusatzschilder gebraucht, 

da diese Zusatzaufschrift direkt auf das große Schild gedruckt werden kann. 

 

Kosten Zusatzaufschrift 

 

 Kosten in € Katalogseite 

Zusatzaufschrift „22 – 6 h“ (3€/Buchstabe)        15,00 Seite 92/93 

Gesamtkosten Zusatzaufschrift        15,00 (ohne MwSt) 

        17,85 (mit MwSt) 

Gesamtkosten acht Zusatzaufschriften      142,80 

 

 

Gesamtkosten für Tonnagebeschränkung 12 t für die Nachtzeit 

 

 Kosten in € 

 

Gesamtkosten TAG 7.292,80 

Zusatzaufschrift    142,80 

Gesamtkosten Tonnagebeschränkung 12 t NACHT 7.435,60 
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Anlage 14: Kosten für Vollsperrung für den Schwerlastverkehr 
 
Wie bei der Tonnagebeschränkung müssen auch für die Vollsperrung für den 
Schwerlastverkehr Schilder an bestimmten Kreuzungen und Autobahnabfahrten 
vor dem betroffenen Ort angebracht werden, damit die LKW-Fahrer frühzeitig 
wissen, dass die Ortsdurchfahrt, hier der Gemeinde Rosenberg, für den Durch-
gangsverkehr gesperrt ist und sie noch die Möglichkeit der Umfahrung haben. 
 
Für die Vollsperrung für den Schwerlastverkehr für die Gemeinde Rosenberg wer-
den ca. 8 Schilder mit folgender Aufschrift nötig. 
• Text: OD Rosenberg gesperrt für 
• Zeichen 253 (Verbot für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

von 3,5 t) 
• Zeichen 1053-38 (Durchgangsverkehr) 
• Zusatzzeichen 1052-35 (7,5 t) 
 
 
Berechnung 5: Kosten für Vollsperrung für den Schwerlastverkehr – TAG 
 
Kosten Schilder 

 
 Kosten in € Katalogseite 

Großes Schild blanko 840x1260 mm    395,40 Seite 92 

Text 22 Buchstaben á 3€      66,00 Seite 93 

Zeichen 253      15,00 Seite 93 

Zeichen 1053-38      15,00 Seite 93 

Zusatzzeichen 1052-35      15,00 Seite 93 

Gesamtkosten ein Schild    506,40 (ohne MwSt) 

    602,62 (mit MwSt) 

Gesamtkosten acht Schilder 4.820,96 

 

 

Kosten Aufstellvorrichtung mit Rohrschellen 
Für diese Maßnahme werden ebenfalls 16 Rohrpfosten sowie 32 Rohrschellen 
zum Aufstellen benötigt. 
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- Kosten Rohrpfosten 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrpfosten      80,00 Seite 102 

Gesamtkosten ein Rohrpfosten      80,00 (ohne MwSt) 

      95,20 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für 16 Rohrpfosten 1.523,20 

 

- Kosten Rohrschellen 

 Kosten in € Katalogseite 

Rohrschellen     3,30 Seite 105 

Gesamtkosten eine Rohrschelle     3,30 (ohne MwSt) 

     3,93 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für 32 Rohrschellen 125,76 

 

 

Lohnkosten 

Wie oben bereits erwähnt, werden zum Aufstellen eines Schildes zwei Mitarbeiter 

für zwei Stunden benötigt. Der Stundenlohn beträgt 27,50€. 

 

2 Mitarbeiter á 2 Stunden á 27,50 €/h für acht Schilder 

= 880€ 

 

 

Gesamtkosten für die komplette Maßnahme 

 

 Kosten in € 

Acht große Schilder  4.820,96 

16 Rohrpfosten  1.523,20 

31 Rohrschellen    125,76 

Lohnkosten    880,00 

Gesamtkosten für komplette Maßnahme 7.349,92 
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Berechnung 6: Kosten für Vollsperrung Schwerlastverkehr - NACHT 
 
Eine Zusatzaufschrift mit „22 – 6 h“ wird benötigt, wenn man die Vollsperrung 

für den Schwerlastverkehr auf die Nachtzeit beschränken möchte. Es werden kei-

ne Zusatzschilder gebraucht, da diese Zusatzaufschrift direkt auf das große Schild 

gedruckt werden kann. 

 

Kosten Zusatzaufschrift 

 Kosten in € Katalogseite 

Zusatzaufschrift „22 – 6 h“ (3€/Buchstabe)        15,00 Seite 92/93 

Gesamtkosten Zusatzaufschrift        15,00 (ohne MwSt) 

        17,85 (mit MwSt) 

Gesamtkosten acht Zusatzaufschriften      142,80 

 

 

Gesamtkosten für Tonnagebeschränkung 12 t für die Nachtzeit 

 
 Kosten in € 

Gesamtkosten TAG 7.349,92 

Zusatzaufschrift    142,80 

Gesamtkosten Tonnagebeschränkung 12 t NACHT  7.492,72 
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Anlage 15: Auszug aus dem Katalog der DAMBACH-WERKE GMBH 
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Anlage 16: Kosten für Schallschutzfenster 
 
Den Kostenberechnungen für die Schallschutzfenster wurden folgende Angaben 
zu Grunde gelegt. 
 
Im Durchschnitt hat jedes Haus, welches unmittelbar an der Ortsdurchfahrtsstraße 
liegt, 16 Fenster. Zu diesem Ergebnis kam die Autorin durch eine Ortsbegehung. 
Hierbei wurden die Fenster von 62 Häusern an der Front und den beiden Seiten 
gezählt. Die Rückseite wurde nicht mitgezählt, da diese ungefähr der Fensteran-
zahl der nicht schutzwürdigen Räume entspricht. Für die Berechnung wird ein 
Fenster mit 100x120 cm zu Grunde gelegt, da die Häuser unterschiedlich große 
Fenster haben. Diese Größe entspricht ca. dem Durchschnitt aller Fenster. 
 
 

Gezählte 

Häuser 

Anzahl der 

Fenster 

Gezählte 

Häuser 

Anzahl der 

Fenster 

Gezählte 

Häuser 

Anzahl der 

Fenster 

1  10 22 12 43 19 
2 13 23 17 44 23 
3 16 24 13 45 10 
4 30 25 26 46 23 
5 23 26 9 47 20 
6 36 27 10 48 12 
7 16 28 10 49 17 
8 33 29 6 50 21 
9 23 30 8 51 14 
10 21 31 9 52 23 
11 15 32 12 53 10 
12 12 33 12 54 9 
13 33 34 10 55 10 
14 21 35 16 56 9 
15 11 36 16 57 10 
16 16 37 31 58 16 
17 13 38 13 59 15 
18 15 39 14 60 16 
19 15 40 5 61 20 
20 14 41 15 62 18 
21 16 42 10   
 ∑ 991 
Fenster pro Haus = 991 Fenster / 62 Häuser 16 
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In einem persönlichen Gespräch mit Bernhard Stempfle, Inhaber der Firma Fens-
ter Stempfle in Rosenberg, erhielt die Autorin nachfolgende Angaben. 
 
Herr Stempfle empfiehlt für die Häuser, die direkt an der Ortsdurchfahrt liegen 
Fenster mit einem Schallschutz von 42 dB (A).  Der Grundpreis für ein Fenster 
der Größe 100x120 cm beträgt 256,00 € ohne MwSt. Die Kosten für den zusätzli-
che Schallschutz betragen 76,00 € ohne Mwst für den Quadratmeter. Um einen 
optimalen Schallschutz zu erhalten ist eine dritte Dichtung notwendig. Diese kos-
tet 2,00 € ohne MwSt für den laufenden Meter. 
 
Berechnung 7: Kosten für Schallschutzfenster 
 
Kosten für Schallschutzfenster 
 
 Kosten in €  

Grundpreis Fenster    256,00 

Schalldämmung 76,00 € x 1,2 m²      91,20 

3.Dichtung 2,00 € x 4,40 m        8,80 

Gesamtkosten für ein Fenster    356,00 (ohne MwSt) 

    423,64 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für sechzehn Fenster 6.778,24 

 
 
Ein Rollladenkasten über dem Fenster vermindert die Schalldämmung, da dieser 
wie ein Resonanzkörper einer Gitarre wirkt und somit den Schall verstärkt. Ent-
weder man legt den Rollladen komplett still oder man dämmt den Rollladenkasten 
mit so genannten Schalldämmmatten/-platten. Bei einem Telefonat mit Herrn 
Kohler Jun., Geschäftsführer der I. Kohler GmbH in Kißleg-Zaisenhofen, wurde 
über die Kosten der Schalldämmmatten/-platten gesprochen. Dieser konnte keinen 
genauen Preis nennen, da die Dämmung die Einbaufirma durchführt. Aus diesem 
Grund führte die Autorin ein weiteres Telefonat mit Herrn Buchholz der Firma e. 
m. o. - Schaumstofflager. Diese Firma bietet einen Bausatz zur Rollladenkasten-
dämmung an, die nach Auskunft von Herrn Buchholz sehr einfach und schnell 
selbst zu montieren ist. 
Für die Montage sind folgende Materialien notwendig. 
• „Flexoterm Rolladenkastendämmung“ 
• „Termoflex Verbundkleber“ 
• „Alufixband“ 
 
Für die Kosten der „Flexoterm Rolladenkastendämmung“  wird die Größe 100 x 
60 x 2 cm zu Grunde gelegt. Jedoch ist nicht in jedem Rollladenkasten genügend 
Raum, um diese Dicke anzubringen. Dennoch wird mit dieser Größe gerechnet, da 
diese die beste Dämmung mit sich bringt und somit das beste Ergebnis erzielt 
werden kann. Mit dem „Alufixband“ werden die Platten, die Stoß an Stoß liegen, 
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zusammengeklebt. Dadurch wird eine bessere Stabilität erreicht. Damit die Platten 
direkt im Rollladenkasten angebracht werden können, ist der „Termoflex Ver-
bundkleber“ notwendig. 
 
 Kosten in € 
 Ohne MwSt Mit MwSt 
„Flexoterm Rolladenkastendämmung“ 20,92  24,90 
„Termoflex Verbundkleber“   5,46   6,50 
„Alufixband“   8,32   9,90 
 
Bei der Berechnung wird davon ausgegangen, dass pro Rollladenkasten eine „Fle-
xoterm Rolladenkastendämmplatte“ benötigt wird. Laut Auskunft von Herrn 
Buchholz ist eine Kleberkartusche mit 310 ml Inhalt ausreichend für ca. 3 m². 
Eine Dämmplatte hat 0,6 m². Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass für ein 
Haus an der Ortsdurchfahrtsstraße der Gemeinde Rosenberg eine Rolle des „Alu-
fixband“ ausreichend ist. 
 
 
Berechnung 8: Kosten für Rollladenkastendämmung 
 
Kosten für Rollladenkastendämmung für ein Haus (16 Fenster) 

 Kosten in € mit MwSt 

16 Dämmplatten á 24,90 € 398,40 

1 „Alufixband“     9,90 

4 Verbundkleber (0,6 m² x 16 / 3 m² = 3,2 => 4) á 6,50 €   26,00 

Gesamtkosten Rollladenkastendämmung 434,30 

 
 
Da Schallschutzfenster nur wirksam sind, wenn diese geschlossen sind, kann man 
ein Zimmer nicht richtig lüften. Aus diesem Grund werden in die Kosten der 
Schallschutzfenster auch noch Kosten für Schalldämmlüfter mit einbezogen. 
Informationen zu Schalldämmlüfter erhielt die Autorin durch ein Prospekt und ein 
Telefonat mit der Firma SIEGENIA-AUBI KG. Der Schalldämmlüfter 
AEROPAC dieser Firma ist ausgelegt für eine Frischluftzufuhr bis zu 60 
m³/Stunde. Dies ist für einen Raum ausreichend, in dem sich 2 Personen befinden. 
Dieser Schalldämmlüfter kann nachträglich in ca. 45 Minuten montiert werden. 
Vorzugsweise wird ein solcher Lüfter in Kinder- und Schlafzimmern, ggf. auch in 
Zimmern, die häufig und lange genutzt werden, eingebaut. 
 
Für die Berechnung werden pro Haus drei Schalldämmlüfter mit einbezogen. 
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Berechnung 9: Kosten für Schalldämmlüfter 
 

Kosten für Schalldämmlüfter 

 Kosten in € 

Schalldämmlüfter    300,00  

Gesamtkosten ein Schalldämmlüfter    300,00 (ohne MwSt) 

    357,00 (mit MwSt) 

Gesamtkosten für drei Schalldämmlüfter 1.071,00 

 
 
Nach telefonischer Auskunft der Firma SIEGENIA-AUBI KG muss mit Monta-
gekosten von ca. 120 € gerechnet werden. 
 
Gesamtkosten für Schalldämmlüfter 
 
 Kosten in € 

3 Schalldämmlüfter 1.071,00 

Montagekosten    120,00 

Gesamtkosten für Schalldämmlüfter 1.191,00 

 

 

 

Gesamtkosten Schallschutzfenster  

- mit Rollladenkastendämmung und Schalldämmlüfter 

 

 Kosten in € 

16 Schallschutzfenster 6.778,24 

16 Rollladenkastendämmungen    434,30 

3 Schalldämmlüfter 1.191,00 

Gesamtkosten Schallschutzfenster 8.403,54 
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Anlage 17: Fragebogen 
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Dieser Fragebogen wurde bei einer zweiten Ortsbegehung den Anliegern, die un-
mittelbar an der Ortsdurchfahrtsstraße wohnen, zur Beantwortung vorgelegt. 24 
Anlieger waren bereit, diesen Fragebogen auszufüllen. Für den Fall, dass den Be-
fragten eine Maßnahme nicht bekannt war, wurde diese durch die Autorin erläu-
tert. Anschließend wurden diese Ergebnisse mit Hilfe von Excel ausgewertet. 
 
Dabei wurde folgendes Ergebnis ermittelt: 
 
Ergebnis zu Frage 1:  
 
Wie stehen Sie folgenden Maßnahmen zur Lärmminderung gegenüber? 
 
Tabelle 19: Ergebnis zu Frage 1 des Fragebogens 
 

Maßnahme3 Maßnahme4 Maßnahme7 Maßnahme8 Maßnahme9 Maßnahme10 Maßnahme11

Blitzer
Geschwindig-
keitsanzeige-
anlage

Verkehrsinsel
mit Querungs-
hilfe

Straßenver-
schwenkung

Parken auf
der Straße

Ortsum-
gehungs-
straße

Schallschutz-
fenster

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
5 5 7 5 4 9 10 10 10 9 4 6 2 10 10
4 4 5 4 8 6 9 8 10 9 8 2 5 8 9
9 7 7 6 10 5 10 9 8 8 5 4 7 10 9
3 5 5 6 10 8 4 4 7 7 9 7 5 10 10
9 8 7 5 6 8 10 9 10 10 7 7 5 10 10
1 3 1 2 2 2 3 4 3 2 9 7 4 10 10
3 3 1 1 5 6 9 8 10 10 8 7 4 10 8
5 5 4 5 6 8 10 10 9 8 8 5 7 10 9
8 5 5 4 8 3 9 9 9 9 4 4 5 9 7
5 6 5 3 6 6 9 8 8 9 5 5 7 9 9
7 7 4 2 6 6 8 9 9 9 5 6 7 10 5
8 9 6 7 8 7 9 9 9 8 6 8 7 10 7
9 8 7 6 7 8 9 7 9 9 6 5 3 10 10

10 10 7 8 6 7 10 8 10 10 7 7 6 10 10
8 7 6 4 4 8 9 8 9 8 5 6 4 9 8
6 8 2 1 2 6 8 8 8 9 5 6 3 9 7
8 7 5 7 7 9 9 9 9 9 6 7 2 10 8
2 1 1 4 3 5 7 7 7 6 5 3 5 8 9

10 8 7 6 5 10 10 8 10 9 6 7 5 10 7
7 8 3 2 5 7 8 7 8 7 5 7 3 7 10
8 9 6 3 6 7 9 9 9 9 6 6 7 10 10
4 5 3 4 6 3 10 9 10 9 4 5 7 10 9
7 6 5 6 8 7 8 8 8 8 5 5 3 9 8
5 4 3 3 7 6 9 9 9 9 6 4 4 9 9

151 148 112 104 145 157 206 194 208 200 144 136 117 227 208

6,3 6,2 4,7 4,3 6,0 6,5 8,6 8,1 8,7 8,3 6,0 5,7 4,9 9,5 8,7

6 6 5 4 6 7 9 8 9 8 6 6 5 9 9

Begrenzung
auf 30 km/h

Pförtner-
ampel

Tonnagebe-
schränkung
12 t

Vollsperrung
für Schwer-
lastverkehr

Maßnahme1 Maßnahme2 Maßnahme5 Maßnahme6

 
 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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Ergebnis zu Frage 2: 
 
Welche Lärmminderung erwarten Sie von der jeweiligen Lärmminderungsmaß-
nahme? 
 
Tabelle 20: Ergebnis zu Frage 2 des Fragebogens 
 

Maßnahme3 Maßnahme4 Maßnahme7 Maßnahme8 Maßnahme9 Maßnahme10 Maßnahme11

Blitzer
Geschwindig-
keitsanzeige-
anlage

Verkehrsinsel
mit Querungs-
hilfe

Straßenver-
schwenkung

Parken auf
der Straße

Ortsum-
gehungs-
straße

Schallschutz-
fenster

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
4 5 3 3 8 8 10 10 10 10 2 6 4 10 10
4 4 2 2 6 4 3 3 7 7 5 6 1 9 9
8 8 5 5 9 3 7 7 6 5 4 3 7 9 8
2 3 5 4 8 7 4 3 6 6 10 8 5 9 9
8 5 7 6 6 6 8 8 8 8 6 6 5 9 9
2 2 1 2 5 5 9 9 10 10 9 6 2 9 10
3 1 1 1 4 4 9 9 10 10 6 5 1 10 8
5 5 4 3 6 7 10 10 10 10 6 2 4 10 7
8 7 4 4 5 3 9 7 9 7 6 5 8 10 8
6 6 4 4 7 6 10 9 10 9 6 7 8 10 8
7 6 5 4 6 3 8 6 9 8 6 5 7 9 6
8 8 6 6 8 7 9 8 9 8 6 8 7 10 7
8 7 5 4 6 6 7 7 8 8 6 6 5 9 10

10 9 6 5 6 6 10 9 10 9 6 6 5 10 9
9 9 5 5 3 5 7 6 8 7 6 6 5 10 9
6 7 4 5 3 5 7 7 7 7 6 5 4 8 8
8 8 5 5 4 3 8 7 8 7 5 5 2 10 6
3 3 5 5 6 4 6 4 5 3 4 3 1 8 7
7 7 6 6 5 6 9 10 10 10 5 6 4 8 7
8 7 6 5 5 4 8 6 9 8 6 7 5 10 9
8 8 5 5 7 7 9 9 9 9 7 6 6 9 10
4 5 3 4 5 4 9 8 9 8 6 7 7 9 8
6 7 5 6 3 5 8 10 8 10 7 7 7 9 9
7 7 5 5 7 6 10 9 10 9 7 6 6 10 9

149 144 107 104 138 124 194 181 205 193 143 137 116 224 200

6,2 6,0 4,5 4,3 5,8 5,2 8,1 7,5 8,5 8,0 6,0 5,7 4,8 9,3 8,3

6 6 4 4 6 5 8 8 9 8 6 6 5 9 8

Begrenzung
auf 30 km/h

Pförtner-
ampel

Tonnagebe-
schränkung
12 t

Vollsperrung
für Schwer-
lastverkehr

Maßnahme1 Maßnahme2 Maßnahme5 Maßnahme6

 
 
Quelle: eigene Darstellung, eigene Berechnung 
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 Anlage 18: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Aus-
gangssituation 

 
Die Gemeinde Rosenberg hat eine DTV56 von 4.800 Fahrzeugen. Davon sind 960 
Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs enthalten. Dies bedeutet, dass die Gemeinde 
Rosenberg einen Schwerlastverkehrsanteil von 20% hat. Die zulässige Höchstge-
schwindigkeit beträgt 50 km/h. Diese Situation ist Grundlage für die Berechnung 
der Lärmminderung. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort57: 
Tag: 67,4 dB(A) 
Nacht: 56,4 dB(A) 
 
 
Berechnung 10: Ausgangssituation 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Ausgangssituation

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -3,5  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,1  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

67,4  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
56,4 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4

 

                                                 
56 DTV = Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 
57 Lärmpegel am Immissionsort laut Berechnung 
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Anlage 19: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Begren-
zung auf 30 km/h 

 
Für die Berechnung wird hier eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
zu Grunde gelegt. Die DTV und der Schwerlastverkehrsanteil bleiben unverän-
dert. 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 64,7 dB(A) 2,7 dB(A)   
Nacht: 53,8 dB(A) 2,6 dB(A) 
 
 
Berechnung 11: Begrenzung auf 30 km/h 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Begrenzung auf 30 km/h

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 30  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 30  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 28,55  LLKW 41,56  D 13,01  DV-Tag -6,2  dB(A)
 LPKW 28,55 LLKW 41,56 D 13,01 DV-Nacht -6,7  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

64,7  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
53,8 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  ja

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 20: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Pfört-
nerampel 

 
Bei der Berechnung der Lärmminderung durch die Pförtnerampel wird davon 
ausgegangen, dass diese Maßnahme den bestehenden LKW-Anteil um 50% sen-
ken wird. Anlass für diese Annahme ist, dass vermutlich die LKW-Fahrer, die 
diese Strecke als Abkürzung nutzen, auf Grund der verlängerten Wartezeit an ei-
ner Pförtnerampel diese Strecke meiden und auf den Autobahnen bleiben 
100% = 960 LKW 
  50% =  480 LKW 
Somit verringert sich der LKW-Anteil um 480 Fahrzeuge. Diese Minderung muss 
auch bei der DTV berücksichtigt werden. Folglich bleibt eine DTV von 4320 
Fahrzeugen. Der neue LKW-Anteil entspricht nun 11,1%. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 65,0 dB(A) 2,4 dB(A)   
Nacht: 54,3 dB(A) 2,1 dB(A) 
 
 
Berechnung 12: Pförtnerampel 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Pförtnerampel

 DTV 4.320  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 480  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 11,1 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 259  Kfz/h  pLKWTag 11,1 [%]  Lm(25)Tag 64,2  dB(A)
 M-Nacht 35  Kfz/h  pLKWNacht 5,6 [%]  Lm(25)Nacht 54,3  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -4,0  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,8  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

65,0  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
54,3 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 21: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung – Blitzer 
 
Mit dem Blitzer wird keine wesentliche Geschwindigkeitsreduzierung bzw. Lärm-
reduzierung erreicht. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Fahrer durch 
die abschreckende Wirkung ihre Geschwindigkeit auf 45 km/h drosseln. Ein wei-
terer Vorteil eines Blitzer ist, dass die Fahrer auf ihre Geschwindigkeitsanzeige 
schauen und sich somit ihrer tatsächlichen Geschwindigkeit bewusst werden. 
Grundlage der Lärmminderungsberechnung ist eine Geschwindigkeit von 45 
km/h. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 66,8 dB(A) 0,6 dB(A)   
Nacht: 55,8 dB(A) 0,6 dB(A) 
 
 
Berechnung 13: Blitzer 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Blitzer

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 45  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 45  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,08  LLKW 43,77  D 13,69  DV-Tag -4,1  dB(A)
 LPKW 30,08 LLKW 43,77 D 13,69 DV-Nacht -4,7  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

66,8  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
55,8 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 22: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Ge-
schwindigkeitsanzeigeanlage 

 
Mit Hilfe einer Geschwindigkeitsanzeigeanlage kann keine Lärmreduzierung er-
zielt werden. Jedoch hilft eine solche Anlage, den Fahrern die Geschwindigkeit, 
die sie tatsächlich fahren, bewusst zu machen. Somit kann indirekt eine zu hohe 
Geschwindigkeit vermieden werden. 
Grundlage für die Berechnung ist dieselbe wie bei der Ausgangssituation. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 67,4 dB(A) 0,0 dB(A)   
Nacht: 56,4 dB(A) 0,0 dB(A) 
 
 
Berechnung 14: Geschwindigkeitsanzeigeanlage 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Geschwindigkeitsanzeigeanlage

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -3,5  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,1  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

67,4  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
56,4 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 23: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Tonna-
gebeschränkung auf 12 t 

 
Bei einer Tonnagebeschränkung auf 12 t geht man davon aus, dass sich der LKW-
Anteil, wie bei der Pförtnerampel, um 50% reduzieren wird. Grund hierfür ist, 
dass nun alle LKWs über 12 t nicht mehr die Ortsdurchfahrt passieren dürfen.  
100% = 960 LKW 
  50% =  480 LKW 
Somit verringert sich der LKW-Anteil um 480 Fahrzeuge. Diese Minderung muss 
auch bei der DTV berücksichtigt werden. Folglich bleibt eine DTV von 4320 
Fahrzeugen. Der neue LKW-Anteil entspricht nun 11,1%. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 65,0 dB(A) 2,4 dB(A)   
Nacht: 54,3 dB(A) 2,1 dB(A) 
 
 
Berechnung 15: Tonnagebeschränkung 12 t 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Tonnagebeschränkung 12 t

 DTV 4.320  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 480  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 11,1 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 259  Kfz/h  pLKWTag 11,1 [%]  Lm(25)Tag 64,2  dB(A)
 M-Nacht 35  Kfz/h  pLKWNacht 5,6 [%]  Lm(25)Nacht 54,3  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -4,0  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,8  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

65,0  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
54,3 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 24: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Voll-
sperrung Schwerlastverkehr 

 
Man nimmt an, dass sich bei einer Vollsperrung für den Schwerlastverkehr der 
LKW-Anteil um 75% verringert.  
100% = 960 LKW 
  75% =  720 LKW 
  25% = 240 LKW 
Somit müssen nun 720 Fahrzeuge von der DTV abgezogen werden, da weiterhin 
240 LKWs die Ortsdurchfahrt passieren. Folglich beträgt die neue DTV 4080 
Fahrzeuge. Der LKW-Anteil liegt nun bei 5,9%. Dies entspricht dem LKW-
Verkehr der örtlichen Unternehmen, die eine Ausnahmegenehmigung haben. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 63,0 dB(A) 4,4 dB(A)   
Nacht: 52,8 dB(A) 3,6 dB(A) 
 
 
Berechnung 16: Vollsperrung Schwerlastverkehr 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Vollsperrung Schwerlastverkehr

 DTV 4.080  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 240  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 5,9 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 245  Kfz/h  pLKWTag 5,9 [%]  Lm(25)Tag 62,9  dB(A)
 M-Nacht 33  Kfz/h  pLKWNacht 2,9 [%]  Lm(25)Nacht 53,4  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -4,7  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -5,4  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

63,0  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
52,8 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  ja
eingehalten ? Nacht  ja

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 25: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Ver-
kehrsinsel mit Querungshilfe 

 
Eine Verkehrsinsel mit Querungshilfe kann ebenfalls zu keiner direkten Lärm-
minderung führen, da sich keine wesentliche Änderung der Geschwindigkeit er-
gibt. Zur Berechnung der Lärmminderung werden die Daten der Ausgangssituati-
on zu Grunde gelegt. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 67,4 dB(A) 0,0 dB(A)   
Nacht: 56,4 dB(A) 0,0 dB(A) 
 
 
Berechnung 17: Verkehrsinsel mit Querungshilfe 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Verkehrsinsel mit Querungshilfe

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -3,5  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,1  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

67,4  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
56,4 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 26: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Stra-
ßenverschwenkung 

 
Eine Straßenverschwenkung am Ortseingang kann, wie ein Blitzer, die Fahrer 
dazu bringen, dass sie angemessen, d.h. maximal in der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit, fahren. Somit wird den Fahrern bewusst gemacht, dass sie sich im 
innerörtlichen Bereich befinden. Jedoch wird keine Lärmminderung erzielt. 
Grundlage der Berechnung sind die Daten der Ausgangssituation. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 67,4 dB(A) 0,0 dB(A)   
Nacht: 56,4 dB(A) 0,0 dB(A) 
 
 
Berechnung 18: Straßenverschwenkung 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Straßenverschwenkung

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -3,5  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,1  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

67,4  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
56,4 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 27: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Parken 
auf der Straße 

 
Das Parken auf der Straße soll langfristig dazu führen, dass z.B. LKW-Fahrer auf 
Grund dieser Schikane diese Strecke meiden und so auf die Autobahn auswei-
chen. Jedoch kann mit dieser „Maßnahme“ nur ein Erfolg erzielt werden, wenn 
viele KFZ auf der Straße geparkt werden und wenn sich Kommunen, die auch an 
dieser Strecke liegen, der Gemeinde Rosenberg anschließen würden. Jedoch kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ob sich tatsächlich eine Ände-
rung der Verkehrszusammensetzung ergeben wird. Daher werden für die Berech-
nung die Daten der Ausgangssituation zu Grunde gelegt. 
 
 Lärmpegel am Immissionsort: Errechnete Lärmminderung: 
Tag: 67,4 dB(A) 0,0 dB(A)   
Nacht: 56,4 dB(A) 0,0 dB(A) 
 
 
Berechnung 19: Parken auf der Straße 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Parken auf der Straße

 DTV 4.800  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 960  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 20,0 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 288  Kfz/h  pLKWTag 20,0 [%]  Lm(25)Tag 66,1  dB(A)
 M-Nacht 38  Kfz/h  pLKWNacht 10,0 [%]  Lm(25)Nacht 55,7  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -3,5  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,1  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

67,4  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
56,4 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  nein
eingehalten ? Nacht  nein

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4
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Anlage 28: Erläuterung zu den Berechnungen der Lärmminderung - Orts-
umgehungsstraße 

 
Es wird für die Berechnungen vorausgesetzt, dass 85% des bestehenden LKW-
Anteils sowie 70% des PKW-Anteils die Ortsumgehungsstraße nutzen werden. 
Somit bleiben 15% des bestehenden LKW-Anteils, der die Ortsdurchfahrt pas-
siert. Die 30%, die vom bestehen PKW-Anteil übrig bleiben, stellen die Anzahl 
der Fahrzeuge der Einwohner und Gäste der Gemeinde Rosenberg dar.  
4800 DTV = 960 LKW + 3840 PKW 
LKW-Anteil  PKW-Anteil: 
100% = 960 LKW 100% = 3840 PKW 
15% = 144 LKW 30% = 1152 PKW 
DTV neu = 144 LKW + 1152 PKW = 1296 
Somit ergeben sich folgende Werte für die Berechnung: 
DTV neu =   1296 Fahrzeuge 
LKW-Anteil =  144 LKW 
LKW-Anteil in % =  11,1% 
 
Berechnung 20: Ortsumgehungsstraße 
 
 Abschätzung der Lärmpegel nach RLS-90 (lange gerade Straße)

 Projekt: Gemeinde Rosenberg => Ortsumgehungsstraße

 DTV 1.296  Kfz/24h  VZULPKW 50  km/h
-2,0 db(A) 
0,0 db(A)

 DTV-SV 144  Kfz/24h  VZULLKW 50  km/h
2,0 db(A) 
3,0 db(A)

 LKW-Anteil 11,1 % 6,0 db(A)

 Längsneigung 4,0  % 0,0  dB(A)
 Straßenart 3  BAB = 1; B = 2; L,K,GV = 3; G = 4
 Fahrbahnbelag 0,0  dB(A)
 Abstand einer LSA 999  m 0,0  dB(A)

 M-Tag 78  Kfz/h  pLKWTag 11,1 [%]  Lm(25)Tag 59,0  dB(A)
 M-Nacht 10  Kfz/h  pLKWNacht 5,6 [%]  Lm(25)Nacht 49,1  dB(A)

Geschwindigkeitszu-/abschlag
 LPKW 30,71  LLKW 44,34  D 13,63  DV-Tag -4,0  dB(A)
 LPKW 30,71 LLKW 44,34 D 13,63 DV-Nacht -4,8  dB(A)

 Immissionsort (IO):

10,00  m
4,00  m
6,00  m
1,00  m

5,0  dB(A)
1,63  m 
-0,2  dB(A)

59,8  dB(A)  Grenzwert 64  dB(A)
49,1 dB(A) Grenzwert 54  dB(A)

 Grenzwert Tag  ja
eingehalten ? Nacht  ja

Betone, geriffelte Gussasphalte   
Pflaste mit ebener Oberfläche

Splittmastixasphalt                        
Asphaltbeton, nicht geriff. Guss

Tab: Zu-/Abschläge Fahrbahnbelag V >50 km/h

sonstiges Pflaster

 Mittlere Höhe über dem Gelände  Hm
 Einfluss der Boden-/Metereologiedämpfung DBM 

 Lärmpegel am Immissionsort tags
 Lärmpegel am Immissionsort nachts

 2 Höhe des IO über dem Gelände am IO
 3 Höhendifferenz zwischen IO und Straße
 4 Höhe über Berg/Tal/Gelände
 Zu-/Abschlag aus Entfernung  DSe 

 1 Abstand des IO zur Achse der Straße

 Verkehrsdaten:

 Straßendaten:
 Zuschlag Steigung  DStg

Splittmastixasphalt   Zu-/Abschlag Belag  DStrO
 Zuschlag LSA  DLSA

 Rechenwerte: Lärmpegel in 25 m Abstand

1

IO
23

4

 
 



Seite CXIX 

Literaturverzeichnis 
 

16. BImSchV: Fundstelle: BGBl. I 1990, 1036 
 
24. BImSchV: Fundstelle: BGBl. I 1997, 1253, Stand: 

Änderung durch Artikel 3 V vom 23. 
September 1997 I 2329 

 
Bausch Dieter: in: Lärmschutz an Straßen: Planungs-

grundlagen; Systeme aus Beton, Bun-
desverb. d. Dt. Zementindustrie, Köln 
(Hrsg.), 3. Auflage, Düsseldorf 1988 

 
Bechmann, Arnim: Nutzwertanalyse, Bewertungstheorie und 

Planung, 1.Auflage, Stuttgart 1978 
 
BImSchG: in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 
3830), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 
2470), zuletzt geändert durch Verord-
nung am 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407) 

 
Bohny, Hans-Michael: Lärmschutz in der Praxis, 1. Auflage, 

München 1986 
 
Bundesverb. d. Dt. Zementindustrie, Köln Lärmschutz an Straßen: Planungs-

grundalgen; Systeme aus Beton, 3. 
Auflage, Düsseldorf 1988 

 
BverwG: Kommunen dürfen Mautflucht grund-

sätzlich mit Durchfahrtsverbot begegnen, 
AZ 112.20, in: Gt-info vom 5. April 
2008, Seite 13 – 14 

 
Clausius, Eike H. J.: Betriebswirtschaftslehre II – Grundlagen 

des Finanzwesens, 1. Auflage, München 
2000 

 
Däumler, Klaus-Dieter/Grabe, Jürgen: Grundlagen der Investitions- und 

Wirtschaftlichkeitsrechnung, 12. 
Auflage, Herne 2007 

 
Däumler, Klaus-Dieter/Grabe, Jürgen: Kostenrechnungs- und Controlling-

lexikon, 2. Auflage, Berlin 1997 



Seite CXX 

 
Fleischer, Gerald: Lärm – der tägliche Terror – Verstehen – 

Bewerten – Bekämpfen, 1. Auflage, 
Stuttgart 1990 

 
Guski, Rainer: Lärm – Wirkungen unerwünschter Ge-

räusche, 1. Auflage, Stuttgart 1987 
 
Hanusch, Horst: Nutzen-Kosten-Analyse, 1. Auflage, 

München 1987 
 
Hoffmeister, Wolfgang: Investitionsrechnung und Nutzwertana-

lyse – Eine entscheidungsorientierte 
Darstellung mit vielen Beispielen und 
Übungen, 1. Auflage,  Stuttgart 2000 

 
Innenministerium: Verwaltungsvorschrift des Innenministe-

riums zum Verkehrslärmschutz an Stra-
ßen vom 27 April 2007 – Az.: 63-
3911.7/38 –  

 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Forschungsberichte aus dem Institut 

der deutschen Wirtschaft Köln, Nr. 
31, 1. Auflage, Köln 2007 

 
Karkaj, Sanaz Moradi:  Die Gesamtlärmbewertung im Immissi-

onsschutzrecht, Band 19 der Gießener 
Abhandlungen zum Umweltrecht, 1. 
Auflage, Baden-Baden 2008 

 
Krell, Karl: Handbuch für Lärmschutz an Straßen 

und Schienenwegen, 2. Auflage, Darm-
stadt 1990 

 
Landesanstalt für Umweltschutz Baden Württemberg: Lärm bekämpfen - 

Ruhe schützen – Eine 
Information zum 
Thema Lärm, 2. Auf-
lage, Karlsruhe 2004 

 
Lärmschutz-Richtlinien-StV: S 32/7332.9/781915 
 
Marks, Stephan: Es ist zu laut! – Ein Sachbuch über Lärm 

und Stille, 1. Auflage, Frankfurt am 
Main 1999 

 



Seite CXXI 

Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden Württemberg: 65 dB(A) Lärm-
schutz, Stuttgart 
2005 

 
Ministerium für Umwelt und Verkehr: Erlass des Ministeriums für Umwelt 

und Verkehr zu Geschwindigkeitsbe-
schränkungen in Kurorten vom 
10.12.1996 – Az.: 34-385-5-6/77 

 
Mörgenthaler, Volker: Dem Lärm auf der Spur, in: Der Ge-

meinderat, 51. Jahrgang, 2008, Heft 10 
 
Puls, Thomas: Verkehrslärm in der Diskussion - Mög-

lichkeiten und Grenzen des Lärmschut-
zes in Deutschland, in: Forschungsbe-
richte aus dem Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln, Nr. 31, Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.), 1. 
Auflage, Köln 2007 

 
Rebler, Adolf/Scheidler, Alfred: Immissionsschutz in Straßenverkehr, 1. 

Auflage, Stuttgart 2006 
 
RLS-90: Eingeführt: BMV Allg. Rundschreiben 

Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10. April 
1990 – StB 11/14.86.22-01/25 Va 90, 
geändert durch Allg. Rundschreiben 
Straßenbau Nr. 17/1992 vom 18. März 
1992 – StB 11/14.86.22-01/43 Va 92 

 
Schnabel, Werner/Lohse, Dieter: Grundlagen der Strassenverkehrstechnik 

und der Verkehrsplanung, Band 1: Ver-
kehrstechnik, 2. Auflage, Berlin 1997 

 
SIEGENIA-AUBI KG: Broschüre der SIEGENIA-AUBI KG 

über Schalldämmlüfter 
 
Strick, Stefan: Lärmschutz an Straßen, 2. Auflage, Köln 

2006 
 
StVO: in der Fassung vom 28. April 1982 

(BGBl. I S. 564), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 28. November 2007 
(BGBl. I S. 2774), zuletzt geändert durch 
Gesetz am 21. Juni 2008 (BGBl. I S. 
1818) 

 
VlärmSchR 97: VkBl. 1997 S. 434; 04.08.2006 S. 665 



Seite CXXII 

 
 

Erklärung nach § 36 III APrOVwgD 
 

Ich versichere, dass ich diese Diplomarbeit selbstständig und nur unter Verwen-

dung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. 

 

Ludwigsburg, im März 2009 

_________________________ 

Ulrike Steiner 

 
 
 
 


